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Die Ordentliche Mitgliederversammlung des Ge-
samtverbandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft hat zuletzt am 25. September 2018 
einen Verhaltenskodex für den Vertrieb von Ver-
sicherungsprodukten beschlossen.

Dieser Verhaltenskodex ist von uns in unseren 
Unternehmensgrundsätzen und -vorgaben ver-
ankert worden und somit für uns und unsere 
Beschäftigten verbindlich. Die diesbezüglichen 
Grundsätze und Vorgaben (im Folgenden auch 
vertriebsbezogenes Compliance-Management-
System oder vertriebsbezogenes CMS) haben 
wir als Anlage dieser Erklärung beigefügt. Sie 
sind die Grundlage für ein regelkonformes Ver-
halten unseres Unternehmens und unserer Be-
schäftigten sowie gegebenenfalls Dritter.

Die vorliegende Erklärung erstreckt sich auf fol-
gende Gesellschaften der Sparkassen-Versiche-
rung Sachsen:

B	 Sparkassen-Versicherung 
	 Sachsen Lebensversicherung AG (SLS)

B	 Sparkassen-Versicherung Sachsen 
	 Allgemeine Versicherung AG (SAS)

Unsere Erklärung basiert auf den Erkenntnissen 
aus der nachfolgend beschriebenen Überprü-
fung des vertriebsbezogenen CMS. Die Erklärung 
umfasst den Zeitraum vom Januar bis März 2026. 

Vorgehen bei der Überprüfung 

Grundsätzlich werden alle Vertriebsaktivitäten 
in einem umfassenden Risikomanagement- und
Internen Kontrollsystem abgedeckt. Es setzt sich 
aus umfangreichen Kontrollen, Überwachungs-
handlungen und Beratungen durch unsere un-
abhängigen Compliance- und Risikomanage-
mentfunktionen, dem Datenschutzbeauftragten
sowie den unabhängigen Prüfungen unserer
Internen Revision zusammen. Alle Vorgaben 

unseres vertriebsbezogenen CMS sind Gegen-
stand laufender Kontrollen, deren sachgerechte
Durchführung regelmäßig überwacht und durch
die Interne Revision geprüft wird. Die an der
Überprüfung beteiligten Stellen sind aufgrund
gesetzlicher Vorgaben unabhängig vom Ver-
trieb und dadurch in der Lage, sich ein objek-
tives Urteil zu bilden.

Wir stellen sicher, dass die einzelnen Aspekte
des vertriebsbezogenen CMS entsprechend 
dem Risikogehalt zeitgerecht und mindestens 
in einem dreijährigen Turnus überprüft wurden. 
Die Ergebnisse dieser Prüfungen wurden an den 
gesamten Vorstand unseres Unternehmens be-
richtet. Soweit daraus Maßnahmen zur Optimie-
rung des Systems resultieren, wird deren zeit-
gerechte Umsetzung von unserer Internen Re-
vision und/oder der Compliance-Funktion über-
wacht. Dadurch haben wir die Weiterentwicklung 
unseres vertriebsbezogenen CMS sichergestellt.

Ergebnis der Überprüfung 

Auf der Basis unserer Überprüfung im Zeitraum 
von Januar bis März 2026 kommen wir für die 
oben genannten Gesellschaften zu folgendem 
Ergebnis:

Wir haben die notwendigen Maßnahmen er-
griffen, um die Regeln des GDV-Vertriebskodex 
2018 in den Grundsätzen unseres Unterneh-
mens zu verankern. Unsere Grundsätze sind in 
der beigefügten Anlage dokumentiert, die unser 
vertriebsbezogenes Compliance Management 
System beschreibt.

Unsere Bewertung stützt sich vor allem auf die 
Überwachungs-, Prüfungs- und Beratungsak-
tivitäten der Compliance-Funktion, des Daten-
schutzbeauftragten und der Internen Revision 
sowie auf die von uns auf Vorschlag dieser un-
abhängigen unternehmensinternen Stellen be-
schlossenen Maßnahmen.

Entsprechenserklärung zum Verhaltenskodex des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 
für den Vertrieb von Versicherungsprodukten

Anlage
Beschreibung des Compliance Management System der Sparkassen-Versicherung Sachsen zur Einhaltung des Verhaltenskodex 
des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft für den Vertrieb von Versicherungsprodukten (Stand März 2026).

Dresden, 31.03.2026
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Beschreibung des
Compliance-Management-
Systems der Sparkassen-
Versicherung Sachsen
zur Einhaltung des Verhaltenskodex des Gesamt-
verbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) für den Vertrieb von Versicherungsprodukten

Stand: März 2026
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Die Versicherungswirtschaft hat sich einen 
Verhaltenskodex mit dem Ziel gegeben, die 
Verhaltensmaßstäbe für den Vertrieb von Ver-
sicherungsprodukten transparent darzustel-
len und den Versicherungsunternehmen einen 
Rahmen von Normen und Werten zu setzen. 
Der Verhaltenskodex unterstützt das Bestre-
ben der Sparkassen-Versicherung Sachsen, 
den Interessen und Bedürfnissen der Kunden1  
zur Absicherung ihrer Risiken bestmöglich ge-
recht zu werden. Deshalb sehen wir das Um-
setzen der darin beschriebenen Prinzipien im 
Vertrieb und im Umgang mit unseren Kun-
den als selbstverständlich an und haben zum 
1. April 2014 für die Sparkassen-Versicherung 
Sachsen Allgemeine Versicherung AG und die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensver-
sicherung AG unseren Beitritt zum Verhaltens-
kodex des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (im Folgenden kurz
„GDV-Verhaltenskodex“ oder „Kodex“) erklärt.

Aus dem GDV-Verhaltenskodex haben wir unser 
„Selbstverständnis zum Vertrieb von Versiche-
rungsprodukten im inländischen Privatkunden-
geschäft“2 (im Folgenden Selbstverständnis 
im Vertrieb) abgeleitet, das mit dem Anliegen 
des Kodex übereinstimmt, soweit er Vermitt-
lungstätigkeiten betrifft. Um unseren hohen 
eigenen Anspruch in die Praxis umzusetzen, 
haben wir dieses für unseren Vertrieb gülti-
ge Wertesystem an alle Vertriebsmitarbeiter3 
und Vertriebspartner4 (Vermittler) nicht nur 
kommuniziert, sondern auch – und insbeson-
dere – durch explizite Gegenzeichnung als Ge-
schäftsgrundlage in der Ausschließlichkeit so-
wie im Sparkassenvertrieb verbindlich gemacht.

Um dieses Wertesystem im Vertrieb zu über-
wachen, zu steuern und zu festigen, wurde
ein Compliance-Management-System für den
Vertrieb entwickelt und eingeführt. Damit
wird schwerpunktmäßig das Einhalten der ge-
setzlichen Bestimmungen und der von uns
darüber hinaus gesetzten Verhaltensnormen
für  den  Vertrieb  überwacht.

Die folgende Beschreibung stellt zum einen die 
Verankerung des Compliance-Management-
Systems für den Vertrieb innerhalb der Spar-
kassen-Versicherung Sachsen dar. Zum anderen
beschreibt sie unsere Interpretation des GDV-
Verhaltenskodex für die Sparkassen-Versiche-
rung Sachsen. Das Compliance-Management-
System für den Vertrieb zeigt dazu die bei der
Sparkassen-Versicherung Sachsen für unsere

1 	 Einleitung

Vertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner gel-
tenden Grundsätze und Regeln auf. Die Füh-
rungskräfte im Vertrieb sind für deren Einhal-
tung verantwortlich.

Dieses Compliance-Management-System mit 
seinem Fokus auf dem Vertrieb soll gewährleis-
ten, dass wir unseren Verpflichtungen genauso 
wie unseren – oft darüber hinaus gehenden –
Ansprüchen im inländischen Privatkundenge-
schäft nachkommen. Privatkunde ist in diesem 
Kontext jeder Versicherungsnehmer entspre-
chend der gesetzlichen Definition des Verbrau-
chers gemäß § 13 BGB: „Verbraucher ist jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen be-
ruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.“

Wir wenden dieses System auf den gesam-
ten durch die Sparkassen-Versicherung Sach-
sen angebotenen Versicherungsschutz an. Das 
geschieht aus unserem Wissen und unserer 
Überzeugung, dass dieser Schutz für unsere 
Kunden ein wichtiger Bestandteil ihrer indi-
viduellen Vorsorge ist. Um diesem Kunden-
bedürfnis und der jeweiligen Risikosituation 
gerecht zu werden, bieten wir über unsere Ver-
triebsmitarbeiter und Vertriebspartner eine 
Vielfalt von Produkten zur Absicherung der per-
sönlichen Lebensrisiken sowie der Sach- und
Vermögenswerte  unserer  Kunden  an.

Wir wissen um die besondere Bedeutung, die 
in diesem Zusammenhang dem Vertrieb als 
Mittler zwischen unserem Unternehmen und 
unseren Kunden zukommt. Vor diesem Hin-
tergrund haben wir sichergestellt, dass das 
Compliance-Management-System für den Ver-
trieb die jeweiligen Aspekte ausreichend und
jeweils  adäquat  berücksichtigt.

1

2

3

4

Zugunsten der einfacheren Lesbarkeit wird bei 
Personenbezeichnungen in der Regel das generische 
Maskulinum verwendet. Umfasst sind jeweils alle 
Geschlechter.

siehe Anhang

Vertriebsmitarbeiter in diesem Sinne sind an Vermitt-
lungen beteiligte angestellte Beschäftigte der Spar-
kassen-Versicherung Sachsen im Außendienst und in 
der Innendienstagentur sowie Trainees, Studierende 
der Berufsakademie und Auszubildende, soweit sie 
vermittelnd tätig sind.

Vertriebspartner sind die Ausschließlichkeitsorganisa-
tion (Agenturen des Außendienstes, nebenberufliche 
Vermittler), die Sparkassen im Freistaat Sachsen und 
Makler.
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Das Einhalten von Gesetzen, Regeln und inter-
nen Richtlinien ist elementarer Teil der Unter-
nehmenskultur der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen. Unser Vorstand und unsere Führungs-
kräfte prägen durch ihr Verhalten die Unterneh-
menskultur, haben für alle Beschäftigten eine 
Vorbildfunktion und sind damit der Schlüssel zu 
einer gut funktionierenden Compliance-Kultur.

Die Mitglieder des Vorstands tragen unabhän-
gig von den internen Zuständigkeitsregelungen
gemeinsam die Verantwortung für die ordnungs-
gemäße Geschäftsorganisation der Sparkassen-
Versicherung Sachsen und somit auch die
Verantwortung für eine funktionsfähige Com-
pliance-Funktion.

Der Vorstand unterstützt die Führungskräfte bei 
ihrem Auftrag, vorbildhaft zu wirken und die er-
forderlichen Compliance-Maßnahmen umzuset-
zen. Dazu hat er schon im Jahr 2009 eine Com-
pliance-Organisation geschaffen und in unsere 
Unternehmensstruktur integriert. Gleichzeitig 
wurde ein Inhaber der Schlüsselfunktion Com-
pliance ernannt. Mit Inkrafttreten der Solvency 
II-Richtlinie wurden die Compliance-Anforderun-
gen für Versicherungsunternehmen deutlich ver-
schärft. Daraufhin wurde die Compliance-Funk-
tion der Sparkassen-Versicherung Sachsen u.a. 
in der Aufbau- sowie Ablauforganisation weiter-
entwickelt. Es wurde ein Inhaber für die Schlüs-
selfunktion Compliance an die BaFin gemeldet.
Der Inhaber der Schlüsselfunktion Compliance 
ist mit seinen Fachkräften (Zentrale Complian-
ce-Funktion) für das Umsetzen der Complian-
ce-Anforderungen verantwortlich. Beim Wahr-
nehmen seiner Aufgaben wird dem Inhaber der 
Schlüsselfunktion Compliance von unseren Be-
reichsleitern und weiteren Beschäftigten, die als 
Risikoverantwortliche fungieren, zugearbeitet. 
Sie sind für das operative Steuern der Complian-
ce-Risikoszenarien und somit für das Einhalten 
der anzuwendenden Regelungen verantwortlich.
Compliance ist aus Sicht des Vorstands eine 

2 	 Compliance-Kultur

stets aktuelle Thematik. Sie erfordert das konti-
nuierliche Beobachten der sich permanent 
weiterentwickelnden externen Vorgaben und –
darauf basierend – bei Bedarf das Einleiten
entsprechender Maßnahmen. Im Rahmen der
Frühwarnaufgabe der Compliance-Funktion
wird der Vorstand regelmäßig und anlass-
bezogen über das sich ändernde Rechtsum-
feld sowie über daraus resultierende Rechts-
änderungs-Risiken  informiert  und  beraten. 

Jährlich wird mit all unseren Risikoverantwort-
lichen eine Compliance-Risikoinventur durch-
geführt. Im Rahmen des Risikoanalyseprozesses 
findet zwischen der Zentralen Compliance-Funk-
tion und den Risikoverantwortlichen ein regelmä-
ßiger Austausch zu compliance-relevanten Sach-
verhalten und Entwicklungen im Unternehmen
statt. In einem Jahresbericht an den Vorstand
werden die Ergebnisse der Risikoanalyse sowie
des  Austausches  zusammengefasst.

Einen weiteren Baustein der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Compliance-Organisa-
tion bildete das Aufstellen einer Leitlinie für die 
Compliance-Funktion sowie eines Compliance-
Handbuchs, in denen die Compliance-Aufbau-
organisation sowie deren Verantwortlichkeiten 
abgebildet sind. Aufgrund der durch unsere 
Unternehmensleitung dem Thema zugemes-
senen hohen Bedeutung wurden schon im
Jahr 2011 Verhaltensgrundsätze entwickelt
und vom Vorstand verabschiedet. Sie sind
allen Beschäftigten über das Intranet zugäng-
lich und werden regelmäßig an die aktu-
ellen  Entwicklungen  angepasst.
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Diese Grundsätze stellen einen für alle ange-
stellten Beschäftigten, Führungskräfte sowie die
Mitglieder des Vorstands gleichermaßen ver-
bindlichen Maßstab für ihr Handeln dar und be-
ruhen  auf  den  folgenden  Grundwerten:

B Ehrlichkeit und Integrität
B Loyalität und Fairness
B Vertrags- und Gesetzestreue
B Qualität und Nachhaltigkeit
B Respekt und Verantwortung

Die Verhaltensgrundsätze bilden den Standard 
für den Umgang mit den Herausforderungen 
des Geschäftsalltags, die in erster Linie eine 
legale – aber auch eine ethische bzw. morali-
sche – Dimension berühren und sind für alle
unsere Beschäftigten Hilfe für die Zusam-
menarbeit mit Kollegen, Kunden, Lieferanten 
und Geschäftspartnern. Unsere Beschäftig-
ten, Führungskräfte und die Mitglieder des 
Vorstands haben sich schriftlich verpflichtet,
die  Verhaltensgrundsätze  einzuhalten.

2014 wurden auch für die Vertriebsmitarbeiter 
und Vertriebspartner in der Ausschließlichkeits-
organisation entsprechende Verhaltensgrund-
sätze (Compliance-Richtlinie für den Vertrieb) 
aufgestellt. Alle Vertriebsmitarbeiter und Ver-
triebspartner der Ausschließlichkeitsorganisa-
tion haben sich schriftlich verpflichtet, die Ver-
haltensgrundsätze dieser Richtlinie einzuhalten.

Mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband wur-
de das Selbstverständnis im Vertrieb als Grund-
lage unserer Zusammenarbeit vereinbart.

Das Thema Compliance wurde in den Alltag 
der Sparkassen-Versicherung Sachsen inte-
griert. Basis dafür ist zum einen die entspre-
chende Vorbereitung unserer angestellten Be-
schäftigten im Innen- und Außendienst durch 
eine Online-Schulung, die mit einer Prüfung 
abzuschließen ist. Die dadurch stattfindende 
Sensibilisierung aller Beschäftigten bietet die 
Voraussetzung dafür, compliance-relevante 
Sachverhalte erkennen und bewerten zu kön-
nen, um anschließend entsprechende Hand-
lungen zu initiieren. Bei Unklarheiten haben 
unsere Beschäftigten mit der Zentralen Com-
pliance-Funktion kompetente Ansprechpartner.

Auf dieser Basis war es für uns selbstverständ-
lich, bereits der „2010-Version“ des GDV-Verhal-
tenskodex beizutreten. Die darin beschriebenen 

Leitsätze waren schon bei Beitritt vollumfänglich 
und belegbar umgesetzt. Die „2012-Version“ 
des Kodex stellte uns bezüglich des Prinzips 
„Vollzug schon bei Beitritt“ vor eine temporä-
re Herausforderung hinsichtlich der Verbind-
lichkeit im Vertrieb. Dennoch gelang es uns, 
vor unserem Beitritt zum Kodex im Jahr 2014 
sämtliche Agenturen unserer Ausschließlich-
keitsorganisation und – über den Ostdeutschen 
Sparkassenverband – die sächsischen Sparkas-
sen auf das Einhalten unseres Selbstverständ-
nisses im Vertrieb auch formal zu verpflichten.

Zum Beleg der angemessenen Umsetzung ha-
ben wir das bestehende Compliance-Manage-
ment-System im Hinblick auf den Verhaltensko-
dex weiterentwickelt. Für alle Leitsätze wurden 
Verantwortliche benannt, die nun im Regelbe-
trieb die Umsetzung des Kodex überwachen und 
turnusmäßig den aktuellen Zustand an den Ri-
sikoverantwortlichen für den Vertrieb berichten. 
Er wiederum informiert jährlichen den Inhaber 
der Schlüsselfunktion Compliance, seitens derer 
dem Gesamtvorstand jeweils ein Jahresbericht 
zu Überwachungsaktivitäten und -ergebnissen 
gegeben wird.

© S-Com
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Ziel der Compliance-Organisation ist es, durch 
geeignete Maßnahmen auf gesetzeskonformes 
Verhalten des Unternehmens und der für das 
Unternehmen handelnden Personen hinzuwir-
ken bzw. dies entsprechend zu steuern und zu 
überwachen. Dadurch sollen Haftungsansprü-
che und andere Rechtsnachteile sowie Reputati-
onsschäden für unser Unternehmen, seine Orga-
ne und unsere Beschäftigten vermieden werden. 

Die Compliance-Organisation arbeitet vertrau-
ensvoll über die Hierarchieebenen hinweg
mit allen Beschäftigten der Sparkassen-Versi-
cherung Sachsen zusammen. Dieses Vertrauen
ermöglicht, etwaige Regelübertretungen inner-
halb des Unternehmens zu kommunizieren,
ohne  Nachteile  befürchten  zu  müssen.

Unter Compliance-Risiken verstehen wir alle 
Risiken aus dem Nichteinhalten externer Anfor-
derungen und dem Missachten von Selbstver-
pflichtungen mit Außenwirkung (Compliance-
Verstoß). Das schließt nicht in der unmittel-
baren Verantwortung unseres Unternehmens
liegende Verstöße ein. Auch sie können fi-
nanzielle Risiken, Reputations-, Sanktions-
oder  Haftungsrisiken  nach  sich  ziehen.

Alle angestellten Beschäftigten werden auf 
die im Rahmen des jeweiligen Verantwor-
tungsbereichs liegenden Compliance-Risiken 
hingewiesen und mit Abschlusszertifikat zu 
Compliance geschult. Hier werden insbe-
sondere die Vertriebsführungskräfte zu den 
relevanten Gesetzen und Vorschriften für das
Versicherungsgeschäft und den damit verbun-
denen Tätigkeiten im Vertrieb ausgebildet.

Außerdem befassen wir uns systematisch mit
der Risikoerkennung sowie dem entsprech-
enden  Management.

Jährlich identifizieren und bewerten unsere Ri-
sikoverantwortlichen die Compliance-Risiken 
im jeweils aktuellen Umfeld. Beispielsweise 
werden neue oder geänderte Rechtsvor-
schriften betrachtet. Die Zentrale Compliance-
Funktion begleitet die Risikoanalyse und
plausibilisiert die Einschätzung der Risiko-
verantwortlichen. 

Darüber hinaus sind unsere Risikoverantwort-
lichen verpflichtet, Ad-hoc-Risiken an die 

3 	 Compliance-Ziele

4 	 Compliance-Risiken

Zugleich wird unser strategisches Ziel, die 
Zufriedenheit der Kunden zu sichern und 
zu steigern, unterstützt. Das Compliance-
Management-System für den Vertrieb ist 
darauf ausgerichtet, die Qualitätssicherungs- 
und die Innovationsprozesse, deren Ergebnis-
se sich unmittelbar in der Kundenzufriedenheit 
widerspiegeln, zu überwachen, Interessen-
konflikte, die sich zu Lasten unserer Kun-
den auswirken könnten, zu vermeiden und
fairen Wettbewerb am Markt, von dem alle  
Kunden  profitieren,  zu  fördern.
 
Insgesamt wird gewährleistet, dass das Com- 
liance-Management-System für den Vertrieb 
der Sparkassen-Versicherung Sachsen als
Informations-, Frühwarn- und Überwachungs-
system  funktioniert.

Zentrale Compliance-Funktion zu melden.

Je höher ein Compliance-Risiko in der Risiko-
analyse eingeschätzt wird, desto umfangrei-
cher ist die Überwachung der internen Ver-
fahren und Vorgaben, die sicherstellen sollen, 
dass die Anforderungen eingehalten werden 
und das Risiko somit nicht eintritt. Über Com-
pliance-Risiken und etwaige Compliance-Ver-
stöße sowie ergriffene Gegenmaßnahmen wird
der  Vorstand  im  Jahresbericht  informiert.

Über diese internen Prozesse hinaus hat die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen zusätzliche 
Instrumente zum Erkennen von Compliance-Ri-
siken etabliert. Dazu gehören die jährliche Ana-
lyse der Kundenzufriedenheit sowie das regel-
mäßig ausgewertete Beschwerdemanagement.



9

5.1	 Aufbau und Aufgaben der 
	 Compliance-Organisation

Die Compliance-Organisation der Sparkassen-
Versicherung Sachsen besteht aus dem Inhaber 
der Schlüsselfunktion Compliance, der gemein-
sam mit seinen Fachkräften die Zentrale Com-
pliance-Funktion bildet, dem Gesamtvorstand, 
den Unternehmensbeauftragten sowie den Risi-
koverantwortlichen in den jeweiligen Bereichen. 
Die Zentrale Compliance-Funktion arbeitet zu-
dem eng mit der Rechtsabteilung und dem In-
formationssicherheitsbeauftragten zusammen.

Die Aufgaben der Compliance-Organisation 
sind in der Leitlinie für die Compliance-Funk-
tion festgelegt. Hierzu zählen unter ande-
rem die Verantwortung für den Aufbau, die 
Implementierung, die Funktionalität sowie 
die Weiterentwicklung des Compliance-Sys-
tems in unseren Unternehmen. Die überge-
ordnete Leitlinie zum Governance-System der 
Sparkassen-Versicherung Sachsen klärt allge-
meine Fragestellungen und definiert die Ab-
grenzung bzw. Schnittstellen der Compliance-
Funktion zu den anderen Schlüsselfunktionen.

5.2	 Aufbau und Ablauf der 
	 Compliance-Organisation 
	 speziell für den GDV-Ver-
	 haltenskodex zum Vertrieb

Der Aufbau der Compliance-Organisation für
den GDV-Verhaltenskodex ist in einer geson-
derten Geschäftsordnung festgelegt. Dem-
nach besteht die Compliance-Organisation 
für den Vertrieb aus dem Inhaber der Schlüs-
selfunktion Compliance, dem Risikoverant-
wortlichen für den Vertrieb sowie den Leit-
satz-  und  Maßnahmenverantwortlichen. 

5 	 Compliance-Organisation

Aufgabe der Compliance-Organisation für den 
GDV-Verhaltenskodex ist es, durch geeignete 
Maßnahmen zu gewährleisten, dass die Spar-
kassen-Versicherung Sachsen und ihre Ver-
triebspartner stets den einschlägigen norma-
tiven Anforderungen, den Vorgaben des GDV-
Verhaltenskodex und den entsprechenden
internen  Regelungen  gerecht  werden.

Der Inhaber der Schlüsselfunktion Compli-
ance ist für Management und Controlling der 
regelmäßigen Kodex-Aktivitäten verantwort-
lich. Er wird dabei vom Risikoverantwortlichen
für den Vertrieb unterstützt und berichtet
jährlich im Rahmen der Compliance-Bericht-
erstattung an  den  Vorstand.

Jeder Leitsatzverantwortliche wird jährlich 
durch den Risikoverantwortlichen für den Ver-
trieb aufgefordert, die leitsatzspezifischen An-
forderungen mit der im relevanten Bereich 
gegebenen Situation abzugleichen und eine 
Einschätzung abzugeben, die auch even-
tuell noch erforderliche Aktivitäten nennt. 
Unterstützt werden die Leitsatzverantwort-
lichen dabei durch Berichte der Maßnahmen-
verantwortlichen, die innerhalb der Leitsätze 
für das Einhalten der Kodex-Vorgaben und 
Umsetzen der hierzu erforderlichen Maßnah-
men sowie Verbesserungen zuständig sind.

Die Leitsatzverantwortlichen berichten auf stan-
dardisierte Weise. Der Risikoverantwortliche für
den Vertrieb führt die Leitsatzberichte zusam-
men und nimmt eine Qualitätssicherung vor. Mit 
anschließend konsolidiertem Report berichtet 
der Risikoverantwortliche für den Vertrieb min-
destens einmal jährlich zur Angemessenheit 
des Maßnahmen- und Kontrollprogramms an 
den Inhaber der Schlüsselfunktion Compliance.

© S-Com
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Ein wesentlicher Bestandteil unseres Complian-
ce-Verständnisses ist es, die vereinbarten Re-
geln und Grundsätze in den betrieblichen Alltag 
zu transportieren. Dabei verfolgen wir das Ziel, 
die relevanten Compliance-Inhalte sachgerecht 
aufzubereiten und anschließend intern sowie 
gegebenenfalls unseren Vertriebspartnern zur 
Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck wurden 
entsprechende Kommunikationsformate einge-
richtet:

B Alle angestellten Beschäftigten der Spar-
kassen-Versicherung Sachsen werden bei Bedarf 
über die entsprechenden Compliance-Entwi-
cklungen informiert. Für alle Beschäftigten der 
Sparkassen-Versicherung Sachsen im Innen- und 
Außendienst stehen verbindlich zu absolvieren-
de Compliance-Schulungen bereit, die auch eine 
abschließende Prüfung beinhalten. Mit bestan-
dener Prüfung erwirbt der Beschäftigte ein ent-
sprechendes Zertifikat. Der Bereich Personalma-
nagement hält nach, ob jeder Beschäftigte die 
Prüfung erfolgreich absolviert hat.

B 	 Alle angestellten Beschäftigten sowie 
alle Vertriebspartner sind aufgefordert, sich bei 
eingetretenen oder möglicherweise drohenden 
Gefahren bzw. Rechtsverstößen, die einen finan-
ziellen Schaden oder sonstigen Nachteil für die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen nach sich zie-
hen könnten, an den Inhaber der Schlüsselfunk-
tion Compliance zu wenden. Für diesen Zweck 
haben wir ein Hinweisgebersystem eingerichtet 
und entsprechende Kontaktdaten sind im Intra-
net kommuniziert. Das System ermöglicht es, 
potenzielle oder tatsächliche Verstöße sowie 
etwaige strafbare Handlungen unter Wahrung 
der Vertraulichkeit der Identität zu melden. Der 
insoweit zur Verschwiegenheit verpflichtete In-
haber der Schlüsselfunktion Compliance berät 
den Meldenden und verfolgt die Meldung – falls 

erforderlich – weiter. Bei Verdacht eines schwer-
wiegenden Verstoßes ist nach pflichtgemäßem 
Ermessen durch den Inhaber der Schlüssel-
funktion Compliance der Gesamtvorstand zu 
informieren. Er entscheidet über das weitere 
Vorgehen und beauftragt ggf. die Interne Re-
vision mit erforderlichen Prüfungsaktivitäten.

B Festgestellte Rechtsverstöße werden an 
den Inhaber der Schlüsselfunktion Compliance 
gemeldet, damit er die Wesentlichkeit einschät-
zen sowie Sanktionsmaßnahmen prüfen, Gegen-
maßnahmen ergreifen und Optimierungen für 
das Compliance-Management-Systems für den 
Vertrieb initiieren kann.

B 	 Der Inhaber der Schlüsselfunktion 
Compliance erstattet dem Gesamtvorstand der 
Sparkassen-Versicherung Sachsen einmal jähr-
lich und bei Bedarf auch Bericht über relevan-
te Compliance-Entwicklungen im Vertrieb. Der 
Bericht beinhaltet insbesondere bestehende 
Compliance-Risiken, Rechtsänderungsrisiken, 
wesentliche Verstöße gegen das Compliance-
Management-System für den Vertrieb, geplante 
risikomindernde Compliance-Maßnahmen und 
auch notwendige Anpassungen im Compliance-
Management-System für den Vertrieb.

B Für den Regelbetrieb werden die Kernele-
mente des Compliance-Management-Systems für
den Vertrieb im Intranet zur ständigen Einsicht 
zur Verfügung gestellt. Bei erkanntem Bedarf und 
relevanten Änderungen wird die Thematik auf In-
itiative des Risikoverantwortlichen für den Ver-
trieb in der Kommunikation erneut aufgegriffen 
und mit dem betroffenen Personenkreis vertieft.

B Die Risikoverantwortlichen erstatten jähr-
lich im Rahmen der Risikoanalyse (oder an-
lassbezogen ad-hoc) Bericht über das Umset-
zen der Compliance-Maßnahmen an die Zen-
trale Compliance-Funktion bzw. an den Inhaber
der  Schlüsselfunktion  Compliance.

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen bindet 
auch die Sparkassen und Makler in Compliance-
Themen ein. Dazu haben wir unter anderem den 
GDV-Verhaltenskodex mittels des von uns entwi-
ckelten Selbstverständnisses kommuniziert und 
zur Grundlage der Zusammenarbeit mit unseren 
Vertriebspartnern gemacht.

6 	 Compliance-Kommunikation

© S-Com
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7.1.1	 Anforderung des Kodex

„Versicherungsschutz ist für Kunden eine Ver-
trauensangelegenheit. Um dieses Vertrauen zu
schaffen und zu wahren, orientieren sich die 
Versicherungsunternehmen und der Versiche-
rungsvertrieb an den Bedürfnissen der Kun-
den und stellen diese in den Mittelpunkt ihres 
Handelns. Die Beachtung der berechtigten 
Interessen und Wünsche der Kunden hat Vor-
rang vor dem Provisionsinteresse der Vertriebe.

Die Versicherungsunternehmen und der Versiche-
rungsvertrieb handeln im bestmöglichen Interes-
se der Kunden. Die Versicherungsunternehmen 
achten darauf, dass ihre Vergütungssysteme kei-
ne Anreize bieten, die die ehrliche, redliche und 
professionelle Beratung der Kunden gefährden.

Die monetäre und nicht monetäre Unterstützung 
von Vertriebspartnern ist grundsätzlich darauf 
ausgerichtet, sie dauerhaft in die Lage zu ver-
setzen, dem Anspruch an ehrliche Kundenorien-
tierung, qualifizierte Beratung und professio-
nellen Service bestmöglich gerecht zu werden.“

7 	 Compliance-Programm zum GDV-Verhaltenskodex

7.1 	 Kodex-Leitsatz 1: 
	 „Die Bedürfnisse der Kunden stehen immer im Mittelpunkt.“

7.1.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

7.1.2.1	 Grundsätze unseres internen Handelns

Nachhaltige Kundenbindung und hohe Kunden-
zufriedenheit sind unser Ziel. Dazu nutzen wir
Prozesse, die systematisch die Wünsche und
Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittel-
punkt rücken.

Zunächst ist das Feststellen der Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Kunden von besonderer 
Bedeutung. Wir sind bestrebt, ihre Lebenssi-
tuation sowie ihre Pläne mit geeigneten Me-
thoden zu ergründen und zu begreifen. Auf 
solcher Basis können die Kunden ganzheitlich 
informiert und beraten werden. Im Ergebnis 
profitieren sie von im Beratungsprozess erläu-
terten Produktempfehlungen, die die Wünsche 
und Bedürfnisse unserer Kunden maßgeblich 
unterstützen und einen ebenso geeigneten wie
angemessenen  Risikoschutz  gewährleisten.
 
Um durchgehend hohe Qualität unseres 
Handelns sicherzustellen, nutzen wir weit-
gehend standardisierte, elektronisch unter-
stützte Antragsprozesse, die Beratung und 
Dokumentation einschließen. Die Beratungs-
qualität  wird  regelmäßig  ausgewertet.

Nachhaltige Kundenbeziehungen genießen 
bei unseren Vertriebspartnern einen hohen 
Stellenwert. Sie legen Wert auf kundenorien-
tierte Vertriebsunterstützung durch die Spar-
kassen-Versicherung Sachsen und haben sich 
verpflichtet, stets im bestmöglichen Kunden-
interesse zu handeln. Unsere Vergütungssys-
teme fördern das. Sie sind darauf ausgelegt, 
Konflikte zwischen den Interessen der Kunden 
und bei den Vertriebspartnern zu vermeiden. 

Die jährlich für unseren Außendienst und 
die Sparkassen herausgegebenen Vertriebs-
ziele, Geschäftspläne und die Vergütungs-
regelungen für die Vertriebspartner sind da-
rauf ausgerichtet, Erfolgsdruck und andere 
Fehlsteuerungen zu vermeiden, die sich zu Las-
ten der Kundenbedürfnisse auswirken könnten.
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7.1.2.2	 Berücksichtigung des Kundeninte-
	 resses durch ganzheitliche Beratung

Die ganzheitliche Beratung hat für die 
Sparkassen und die Sparkassen-Versicherung
Sachsen  einen  hohen  Stellenwert.

Deshalb wurden mit dem Sparkassen-Finanz-
konzept und der Anwendung „Sparkassen-Ver-
sicherungsmanager“ Instrumente zur struktu-
rierten Beratung entwickelt und eingeführt. Mit 
ihrer Hilfe werden ganzheitlich die Lebenssi-
tuation und die Bedürfnisse der Kunden struk-
turiert erfasst und bewertet. Vor allem per-
sönliche, familiäre und finanzielle Lage sowie 
Zukunftsplanungen finden Berücksichtigung. 
Der vertriebskanalübergreifend nutzbare „Spar-
kassen-Versicherungsmanager“ gibt Beratern 
und Kunden einen verständlichen Überblick zur 
Bedarfssituation und – durch einen datenbank-
gestützten Marktvergleich – zu Optimierungs-
potentialen bei Preis und Leistung. Sein flächen-
deckender Einsatz fördert eine stets besonders 
hohe Qualität der Kundenberatung.  

Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die
Kunden auf ihren Bedarf zugeschnittene Pro-
duktempfehlungen  erhalten.

7.1.2.3	 Berücksichtigung des Kundeninte-
	 resses im elektron. Antragsprozess

Werden Produkte auf Basis der ganzheitlichen 
Beratung ausgewählt oder wünschen Kunden 
anlassbezogen eine produktspezifische Bera-
tung, erfolgt die weitere Beratung grundsätzlich 
in einem vollständig technisch unterstützten 
Prozess. Die Vertriebspartner beraten die Kun-
den auf dessen Grundlage und werden bis zum 
Erstellen des Versicherungsantrags durch das 
System geführt. Im Rahmen dieses Prozesses 
müssen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden, 
die Empfehlung des jeweiligen Vermittlers und 
die entsprechende Kundenentscheidung erfasst 
werden. Die anschließend erzeugte Beratungs-
dokumentation erhält der jeweilige Kunde, wenn 
er sich für das Beantragen eines Risikoschutzes 
entscheidet.

7.1.2.4	 Sicherung der Qualitätsansprüche an
	 die strukturierte Beratung

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen unter-
stützt ihre Agenturen des Außendienstes beim 
Einrichten und Weiterentwickeln agenturin-
terner Prozesse, die auf stets professionel-
len und serviceorientierten Umgang mit den 
Anliegen der Kunden ausgerichtet sind. Mit-

tels Kundenzufriedenheitsbefragungen wird
die Qualität der Beratung und Betreuung regel-
mäßig überprüft. Im Mittelpunkt stehen dabei 
das strukturierte Beratungsgespräch sowie die 
für die Kunden nach ihren individuellen Bedürf-
nissen erstellten Angebote.

7.1.2.5	 Kundeninteresse priorisieren: 
	 Vermeidung von Fehlanreizen in der 
	 Vertriebssteuerung

Das Vertriebssteuerungssystem der Sparkassen-
Versicherung Sachsen sieht keine Vergütungs-
elemente vor, die kurzfristige Anreize schaffen 
und damit die bedarfsgerechte Beratung so-
wie die konsequente Orientierung am Kunden-
interesse beeinträchtigen könnten. Unsere Ver-
triebssteuerung basiert daher auf folgenden 
Prinzipien:

Wichtiges Instrument unserer Vertriebssteue-
rung sind die jährlichen Geschäftspläne für die 
Agenturen der Sparkassen-Versicherung Sach-
sen und die Sparkassen. Die Pläne werden anhand 
der Versicherungssparten Lebens-, Komposit- 
und Krankenversicherung erstellt. Um realisti-
sche Zielgrößen für den Vertrieb festzulegen, 

B

B

B

Es gibt keine produktspezifischen Ver-
triebsziele in den jährlichen Geschäfts-
plänen der Vertriebspartner.

Die Höhe der Vergütung ist innerhalb einer 
Versicherungssparte grundsätzlich gleich.

Es gibt keine produktspezifischen Absatz-
wettbewerbe (Ausnahmen können Wett-
bewerbe bei Produkteinführung innerhalb 
eines Jahres sein).

© S-Com
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berücksichtigen wir bei der Geschäftsplanung 
die Einwohnerzahl als Grundlage für ein mög-
liches Marktpotenzial.  Damit stellen wir sicher, 
dass kein Erfolgsdruck entsteht, der sich zu Las-
ten der Kundenbedürfnisse auswirken könnte.

Das Prinzip gleicher Vergütungshöhen inner-
halb einer Versicherungssparte vermeidet, dass 
bei gleichartigen bzw. vergleichbar geeigneten 
Produkten ein den Kundenbedürfnissen nicht 
entsprechendes Produkt bevorzugt empfohlen 
wird. Ebenso dient die grundsätzliche Absage 
an produktspezifische Wettbewerbe dem Ziel, 
Fehlanreize zu verhindern und eine Beratung zu 
fördern, die sich ausschließlich an den individu-
ellen Bedürfnissen der Kunden orientiert. Die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen unterstützt 
daher einen bedarfsgerechten und verantwor-
tungsvollen Absatz der verfügbaren Produkte in 

ihrer aktuellen Ausprägung.
 
Um generell durch Vergütungen keine Interes-
senkonflikte bei den Vertriebspartnern auszu-
lösen, werden die grundsätzlich standardisier-
ten Vergütungselemente und Vergütungshöhen 
anhand eines Regelwerks auf denkbare Inter-
essenkollisionen untersucht. Falls erforderlich, 
ergreifen wir gezielte Gestaltungsmaßnahmen, 
um mögliche Fehlsteuerungen zu vermeiden 
und die Priorität des Kundeninteresses sicher-
zustellen. Die entsprechenden Bewertungen 
hierzu führen wir in einer Dokumentation. Im 
Rahmen der Vertriebssteuerung wird regel-
mäßig auch überprüft, ob vergütungsrelevante 
Faktoren die Kundeninteressen beeinträchtigen.
Im Rahmen der Vertriebssteuerung wird regel-
mäßig auch überprüft, ob vergütungsrelevante 
Faktoren die Kundeninteressen beeinträchtigen.

7.2 	 Kodex-Leitsatz 2: 
	 „Wer Versicherungen vermittelt, erklärt den Kunden seinen Status.“

7.2.1	 Anforderung des Kodex

„Kunden haben die Wahl, von wem und wie sie 
sich beraten lassen. Sie sollen sich im Klaren 
über die Interessenslage ihres Gegenübers sein 
und sich darauf einstellen können. Vermittler le-
gen den Kunden beim ersten Geschäftskontakt 
ihren Status unaufgefordert klar und eindeutig 
offen und informieren über die Art und Quelle 
ihrer Vergütung. Insbesondere ist verständlich 
zu erklären, ob die Vergütung für die Beratung 
direkt vom Kunden zu zahlen oder in der Versi-
cherungsprämie enthalten ist. Versicherungsver-
treter benennen, in wessen Auftrag sie tätig sind.
Die Verpflichtung, sich eindeutig zu legitimie-
ren, gilt für alle Vermittler unabhängig davon, ob 
der Kontakt persönlich oder digital stattfindet.“

7.2.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

7.2.2.1	 Verpflichtung zur Legitimation

Die Vermittler der Ausschließlichkeitsorgani-
sation der Sparkassen-Versicherung Sachsen, 
die Sparkassen und die an die Sparkassen-Ver-

sicherung Sachsen vermittelnden Makler sind 
auf das Selbstverständnis im Vertrieb bzw. 
eine adäquate Regelung verpflichtet. Darin ist 
verlangt, sich gegenüber dem Kunden beim 
geschäftlichen Erstkontakt zu legitimieren.
Eine ordnungsgemäße Legitimation der Ver-
mittler des Außendienstes und der Sparkassen 
unterstützen wir aktiv. Makler erfüllen die Anfor-
derungen in eigener Regie.

7.2.2.2	 Legitimation per Visitenkarte, E-Mail-
	 Signatur oder Flyer im Ausschließlich-
	 keitsvertrieb

Die Statusoffenlegung erfolgt unaufgefordert
beim ersten Geschäftskontakt – unabhängig
davon, ob dieser persönlich, schriftlich, per
E-Mail oder telefonisch erfolgt.

Für den persönlichen Erstkontakt oder den Erst-
kontakt per Briefpost sind die Vermittler der 
Agenturen des Außendienstes der Sparkassen-
Versicherung Sachsen angewiesen, sich bei 
Kunden durch Übergabe einer Visitenkarte zu le-
gitimieren. Die Visitenkarten werden für die Ver-
mittler kostenfrei in einem zentral durch die Spar-
kassen-Versicherung Sachsen verantworteten 
Prozess nach festgelegtem Standard erstellt und 
enthalten die nach den gesetzlichen Vorgaben 
anzugebenden Informationen. Dazu zählen u.a. 
die Identität des Vermittlers, Angaben zu seinem 
Status, der Hinweis auf die Sparkassen-Versiche-
rung Sachsen als beauftragenden Versicherer 
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sowie Quelle und Art der Vermittlervergütung.

Die Vermittler sind außerdem angewiesen, stan-
dardisierte E-Mail-Signaturen zu verwenden.
Diese Signaturen enthalten Angaben, die den-
jenigen auf der Visitenkarte entsprechen, so
dass für den Fall erster geschäftlicher Kontakt-
aufnahme per E-Mail die erforderliche Legiti-
mation  gewährleistet  ist.

Die Sparkassen bahnen Versicherungsgeschäft
grundsätzlich im persönlichen Kundenkontakt

an und nutzen hierbei durch die Sparkassen-
Versicherung Sachsen zur Verfügung gestellte 
Flyer, die die erforderlichen Erstinformationen 
der jeweiligen Sparkasse tragen.

Für den Fall eines telefonischen Erstkontakts sind 
die Vermittler unserer Ausschließlichkeitsorgani-
sation angehalten, die erforderlichen Informatio-
nen im Gespräch zu geben. Diese Informationen 
werden außerdem mit dem parallelen oder dem 
Gesprächskontakt unmittelbar folgenden Doku-
mentenversand dem Kunden überlassen.

7.3 	 Kodex-Leitsatz 3: 
	 „Jede Empfehlung berücksichtigt Ziele, Wünsche und Bedürfnisse 
	 der Kunden.“

7.3.1	 Anforderung des Kodex

„Wer Versicherungen vertreibt, muss die Ziele, 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zum Ver-
sicherungsschutz dem Anlass entsprechend 
ermitteln, analysieren und bewerten. Auf die-
ser Basis werden dem Kunden die wichtigsten
Merkmale des Versicherungsproduktes – ein-
schließlich der Ausschlüsse vom Versicherungs-
schutz – für ihn verständlich aufgezeigt. Jeg-
liche Beratung (persönlich oder digital) fußt auf
diesen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen.
Dabei beachten die Versicherungsunterneh-
men, dass der Kunde entscheidet, ob und
wie er beraten werden möchte. Die Versicher-
ungsunternehmen unterstützen die Beratung
bestmöglich, indem sie die dafür erforder-
lichen, sachgerechten Informationen zur Ver-
fügung stellen. Diese werden so aufbe-
reitet, dass sie dem Kunden eine individuelle 
Entscheidung ermöglichen. Insbesondere An-
gaben über mögliche künftige Leistungen im 
Bereich lang laufender Altersvorsorgeprodukte 
werden transparent, nachvollziehbar und objek-
tiv auf standardisierten, vergleichbaren, bran-
chenweit akzeptierten Verfahren dargestellt.“

7.3.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

7.3.2.1	 Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der
	 Kunden als Beratungsgrundlage

Soweit die Beratung nicht auf zunächst vorge-
nommenem ganzheitlichen Erheben der Situ-
ation des Kunden fußt, sondern anlassbezo-
gen erfolgt, werden durch einen grundsätzlich 
technisch unterstützten Prozess Ziele, Wünsche 

und Bedürfnisse der Kunden ermittelt, auf er-
forderliches und angemessenes Schutzniveau 
untersucht und mit dem über die Sparkassen-
Versicherung Sachsen verfügbaren Portfolio an 
Versicherungsprodukten abgeglichen. Die Kun-
den erhalten hierbei die individuell entschei-
dungserheblichen Informationen zu den in Be-
tracht kommenden Versicherungslösungen.

Auf einen Beratungsverzicht durch Kunden
wirken wir nicht hin; vielmehr unterstützen wir
grundsätzlich nur eine informierte Entscheidung
auf Grundlage einer bedarfsgerechten Bera-
tung. Die Ausführlichkeit von Information und
Beratung richtet sich nach der Komplexität
des angebotenen Versicherungsschutzes, dem
eventuell bei den Kunden verbleibenden Risi-
ko und der Höhe des Versicherungsbeitrags.

7.3.2.2	 Kurzvorschlag

Der Kurzvorschlag ist ein zentrales Element in 
der Produktkommunikation der Sparkassen-Ver-
sicherung Sachsen und ein wesentliches Instru-
ment, das unseren Anspruch zu Klarheit und Ver-
ständlichkeit transportiert. Der Kurzvorschlag 
ergänzt die gesetzlich vorgeschriebenen Unter-
lagen (Allgemeine Versicherungsbedingungen 
und Produktinformationsblatt) und bietet einen 
verständlichen, übersichtlichen und individuel-
len Überblick zum angebotenen Versicherungs-
schutz. Er wird nach der Eingabe der kunden-
individuell gewünschten Leistungen des Pro-
duktes im elektronischen Angebotsrechner
erzeugt. Im Kurzvorschlag werden die wichtigs-
ten Produktinhalte und der Preis für das Produkt 
dargestellt – ausgehend vom konkreten Bedürf-
nis der Kunden.
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7.3.2.3	 Produktinformationen, Versicherungs-
	 bestimmungen und sonstige Informa-
	 tionen für die Kundenentscheidung

Die Inhalte der Produktinformationsblätter, der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
sonstigen Informationen, die Kunden gemäß 
§7 ff. Versicherungsvertragsgesetz (VVG) vor ihrer
Entscheidung für den Versicherungsschutz er-
halten müssen, richten sich nach den gesetz-
lichen Bestimmungen und der aktuellen Recht-
sprechung. Im jeweiligen Produktinformations-
blatt werden die wesentlichen Ein- und Aus-
schlüsse  des  Produkts  aufgezeigt.

Damit unsere Kunden selbstbestimmt eine in-
formierte Entscheidung treffen können, legt die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen großen Wert 
auf klare und verständliche Darstellungen so-
wohl für die Kunden als auch die Vermittler. In 
einem Produktentwicklungsprozess werden die 
entsprechenden Dokumente erstellt und müs-
sen ein Freigabeverfahren durchlaufen, zu des-
sen Kriterien auch Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit zählen. Darüber hinaus orientieren 
wir uns bei der Gestaltung der Produktinforma-
tionsblätter, der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen und weiteren Informationen an den 
Empfehlungen zweier Branchenverbände – dem 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e. V. und dem Verband öffentlicher 
Versicherer.

In elektronisch unterstützten Antragsprozessen 
wird technisch sichergestellt, dass das Beantra-
gen einer Versicherung durch die Kunden nur 
möglich ist, wenn die maßgeblichen Dokumen-
te dem jeweiligen Kunden zugänglich gemacht 
worden sind. Ein Verzicht ist nicht möglich.

Außerdem bestätigen die Kunden den Erhalt der 
ihnen gesetzlich zur Verfügung zu stellenden 
Informationen mit ihrer Unterschrift auf dem 
Antrag. Soweit der Antragsprozess keine Unter-
schrift vorsieht, wird der Erhalt der maßgebli-
chen Informationen auf alternative Weise doku-
mentiert.

7.3.2.4	 Darstellung der künftigen Leistungen
	 und Wertentwicklungen bei kapital-
	 bildenden Lebens- und Rentenver-
	 sicherungen

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen stellt für
die Beratung alle erforderlichen Informationen
in sachgerechter, verständlicher und vergleich-
barer Form bereit. Angaben zu möglichen 
künftigen Leistungen werden nach standardi-

sierten, branchenweit anerkannten Verfahren 
aufbereitet, sodass unsere Kunden eine fun-
dierte individuelle Entscheidung treffen können.
Das umfasst insbesondere die transparente
Darstellung der garantierten Leistungen sowie
der möglichen Wertentwicklung über die ge-
samte Vertragslaufzeit.

Im Angebotsprozess erhalten unsere Kunden
Modellrechnungen, die sowohl die garantier-
ten Leistungen als auch mögliche Entwick-
lungen unter verschiedenen Annahmen dar-
stellen. Dabei werden die Abschluss- und Ver-
waltungskosten sowie deren kumulative Wir-
kung auf die mögliche Rendite berücksichtigt. 
Wir weisen darauf hin, dass es sich um unver-
bindliche Beispielrechnungen handelt, die auf 
fiktiven Annahmen beruhen und ausschließlich 
der Veranschaulichung dienen.

Im Basisinformationsblatt werden die gesetz-
lich vorgeschriebenen Leistungsszenarien ab-
gebildet. Diese Szenarien zeigen die mögliche 
Entwicklung der Ansprüche unter unterschiedli-
chen Marktbedingungen und werden für mehre-
re Zeitpunkte der Laufzeit dargestellt. Zusätzlich 
wird der Risikoindikator ausgewiesen, der das 
Risiko des Produkts auf einer einheitlichen Skala 
einordnet. Die standardisierte Darstellung er-
möglicht es, Chancen und Risiken des Produkts 
objektiv einzuschätzen.

Garantierte Leistungen, Laufzeiten und – bei ka-
pitalbildenden Lebens- und Rentenversicherun-
gen – Rückkaufswerte gemäß § 169 VVG werden 
im Detailvorschlag, sowie im Versicherungs-
schein  ausgewiesen und erläutert. Die Rück-
kaufswerte werden tabellarisch für jedes Jahr bis 
zum Ablauf dargestellt. Bei fondsgebundenen 
Produkten werden anstelle der Rückkaufswerte 
die Hochrechnungswerte des mittleren Szena-
rios ausgewiesen. Auf die Unverbindlichkeit der 
Werte aus der Überschussbeteiligung wird aus-
drücklich hingewiesen. Damit erhalten unsere 
Kunden eine vollständige und nachvollziehbare 
Übersicht über die vertraglichen Leistungen und 
deren mögliche Entwicklung.

7.3.2.5	 Darstellung der Kosten bei kapital-
	 bildenden Lebens- und Rentenver-
	 sicherungen

Im Basisinformationsblatt werden alle Kosten 
des Produkts in standardisierter Form ausge-
wiesen. Die Abschlusskosten werden für die 
gesamte Vertragslaufzeit summiert dargestellt. 
Laufende Kosten werden jährlich ausgewiesen, 
wobei Verwaltungskosten separat aufgeführt 
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werden. Bei fondsgebundenen Produkten wird 
zusätzlich auf die vom Fondsanbieter erhobenen 
Kosten in den Fondsinformationen hingewiesen. 
Die Darstellung gewährleistet Vergleichbarkeit 
zwischen verschiedenen Produkten.

Der gesetzlich vorgeschriebene Kostenindikator 
zeigt, wie stark die Kosten die mögliche Rendite 
reduzieren würden. Diese Kennzahl ermöglicht 
eine objektive Einschätzung der Kostenbelastung 
und unterstützt die Vergleichbarkeit mit anderen 
Versicherungsanlageprodukten. Darüber hinaus 
werden die Gesamtkosten für verschiedene Halte-
dauern ausgewiesen, sodass unsere Kunden die 
Kostenentwicklung über die gesamte Vertrags-
laufzeit nachvollziehen können. Ein individueller 
Kostenausweis erfolgt im Detailvorschlag.

Der garantierte Beitrag pro Zahlweise sowie die 
Versicherungs-, Zahl- und Leistungsdauer wer-
den im Detailvorschlag, im Produktinformations-
blatt und im Versicherungsschein ausgewiesen 
und erläutert. Zusätzlich werden die garantierte 
Todesfallleistung sowie – sofern vereinbart – die 
eingeschlossene Berufsunfähigkeitsfallleistung 
dargestellt. Mit Hilfe dieser wesentlichen Infor-
mationen werden unsere Kunden in die Lage ver-
setzt, die Preis-/Leistungsrelation des Produkts 
sachgerecht beurteilen zu können.

7.3.2.6	 Jährliche Standmitteilung in der
	 Lebensversicherung

Alle Kunden erhalten bei Lebensversicherungen 
mit Ablaufleistung grundsätzlich eine jährliche 

Standmitteilung. Sie unterrichtet unsere Kunden 
über die Entwicklung ihrer Ansprüche unter Ein-
beziehung der Überschussbeteiligung, macht 
Angaben zur möglichen zukünftigen Entwicklung 
der Überschussbeteiligung und weist auf Abwei-
chungen der tatsächlichen Entwicklung von den 
anfänglichen Angaben hin. Bei fondsgebunde-
nen Produkten wird das aktuelle Fondsguthaben 
zum Stichtag ausgewiesen. Kunden im Renten-
bezug erhalten ebenfalls eine jährliche Stand-
mitteilung.

7.3.2.7	 Informativer Onlineauftritt

Wesentliche Informationen zu unseren Produk-
ten stehen den Kunden online zur Verfügung. 
Der auch für den Direktvertrieb zunehmend be-
deutsame Internetauftritt der Sparkassen-Ver-
sicherung Sachsen wird laufend gepflegt und 
weiterentwickelt, etwa durch die Einbindung 
von Videos und Infografiken, um den Erwartun-
gen der Nutzer an moderne Informationsan-
gebote zu entsprechen. Ebenso werden recht-
liche Anforderungen, beispielsweise aus dem 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), be-
rücksichtigt. Die Informationen zu Schadens-
meldungen und Kontaktmöglichkeiten sind 
prominent platziert. Mit Hilfe zeitgemäßer Me-
thoden werden Gestaltung und Informations-
gehalt des Internetauftritts laufend überprüft. 

Zusätzlich behandeln wir Themen und Inhalte 
kundenorientiert und verständlich in unserem 
Blog und nutzen verschiedene sozialen Netzwer-
ke aktiv für den Kundendialog.

7.4 	 Kodex-Leitsatz 4: 
	 „Jede Empfehlung zu einem Vertragsabschluss wird nachvollziehbar 
	 begründet und dokumentiert.“

7.4.1	 Anforderung des Kodex

„Die Dokumentation der Beratung ist von be-
sonderer Bedeutung. Sie macht sowohl die 
Empfehlung als auch die Entscheidung für die
Kunden nachvollziehbar und muss deshalb
mit  besonderer  Sorgfalt  erfolgen.“

7.4.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

Das Erfassen des Kundenwunsches und die Auf-
nahme des bestehenden Versicherungsschut-
zes sind von hoher Bedeutung für das Bera-
tungsgespräch und erfolgen für unsere Produkte
in einem standardisierten Prozess, der in die
Beratungsdokumentation  mündet.

Alle Kunden, die bei unserem Unternehmen Ver-
sicherungsschutz im Rahmen einer persönli-
chen Beratung beantragen, erhalten jeweils eine 
Dokumentation zu dieser  Beratung. Darauf wur-
den alle Vermittler verpflichtet. Um den hohen 
Anspruch der Sparkassen-Versicherung Sachsen 
hinsichtlich der Beratungsqualität zu gewähr-
leisten, ist ein Verzicht auf Beratung bzw. Doku-
mentation nicht möglich.

7.4.2.1	 Grundsätze der Beratung 
	 und Dokumentation

Alle Vermittler unseres Außendienstes sowie 
der Sparkassen sind dazu verpflichtet, Bera-
tungsdokumentationen zu erstellen, sie den
Kunden vor Vertragsschluss auszuhändigen und
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außerdem mit dem Antrag einzureichen. Das
gilt für Neuverträge sowie bei Anpassungen
bestehender Verträge. Unsere Vermittler wissen, 
dass wir einen Verzicht auf Beratung und Doku-
mentation prinzipiell nicht zulassen.

Die Dokumentation der Beratung erfolgt dabei
grundsätzlich im vorgesehenen elektronisch
gestützten Prozess, der eine einheitlich struk-
turierte Beratungsdokumentation zur Verfü-
gung stellt. Sie dokumentiert,

B die der Beratung zu Grunde liegenden 
        Kundenbedürfnisse und -wünsche,

B die Empfehlung des Vermittlers und

B die getroffene Entscheidung der Kunden.

Bei Versicherungsanlageprodukten werden zu-
sätzlich die Nachhaltigkeitspräferenzen des
Kunden und das Ergebnis der Angemessen-
heits- und Geeignetheitsprüfung im Beratungs-
protokoll dokumentiert.

Die Verbindlichkeit dieses Prozesses wird noch 
dadurch erhöht, dass grds. Kunden und Ver-
mittler im stationären Vertrieb die jeweilige
Beratungsdokumentation unterzeichnen. Diese
Grundsätze der Beratung sind in einem einheit-
lichen Leitfaden zum Vertriebsprozess zusam-
mengefasst und dokumentiert.

7.4.2.2	 Elektronisch gestützte Beratung

Beratungsgespräche bei der Sparkassen-Versi-
cherung Sachsen stützen sich auf einen einheit-
lichen elektronischen Antragsprozess. Er führt 
die Vermittler von der Aufnahme der Kunden-
bedürfnisse bis zur Antragsstellung strukturiert 
durch das Beratungsgespräch.

Kundenbedürfnisse, der Rat des Vermittlers, bei 
Versicherungsanlageprodukten auch Nachhal-
tigkeitspräferenzen des Kunden und das Ergeb-
nis der Angemessenheits- und Geeignetheits-
prüfung, die Entscheidung des Kunden sowie 
die Empfehlung des Vermittlers werden im Rah-
men dieses Prozesses erfasst und automatisch 
in der Beratungsdokumentation hinterlegt. Sie 
wird am Ende des Prozesses automatisiert er-
zeugt und ist Bestandteil des Antragsausdrucks.

Im Anschluss erhalten sowohl der Kunde als auch 
die Sparkassen-Versicherung Sachsen jeweils ein 
Exemplar des Antrags inklusive der Beratungsdo-
kumentation. Ein Verzicht auf die Dokumentation 
der Beratung ist systemseitig ausgeschlossen. 
Um das Einhalten dieses Anspruchs zu gewähr-
leisten, haben wir umfassende Kontrollmaßnah-
men eingerichtet. So wird im Rahmen des An-
tragsprozesses für alle Anträge überprüft, ob die 
vollständige Beratungsdokumentation vorhan-
den und – soweit nicht telefonisch vermittelt wur-
de – von Vermittler sowie Kunden unterzeichnet 
ist. Etwaig fehlende Beratungsdokumentationen 
werden beim Vermittler nachgefordert.
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zess sieht deshalb systematisches Erkennen
und Aufgreifen von Kundenanforderungen und
-bedürfnissen vor. Bei Versicherungsanlage-
produkten fließen zusätzliche Produktmerkmale
in Bezug auf die zu versichernden Risiken so-
wie die auf Kundenseite anzutreffende Risiko-
bereitschaft und  -tragfähigkeit  sowie Nachhal-
tigkeitspräferenzen ein.

Beim Festlegen der Zielmärkte werden die Ab-
sicherungsbedarfe der Kunden und ggf. Beson-
derheiten der Kundengruppen berücksichtigt. 
Für Produkte im Zielmarkt und für Vermittler im 
Vertriebsweg werden Informations- und Bera-
tungsdokumente sowie -anwendungen in einer 
klaren, verständlichen Sprache entwickelt.

7.5.2.3	 Produktüberwachung

An die Produktrealisierung schließt sich ein
Produktmanagement an. Nach Einführen eines
Produkts im Markt überwachen wir laufend 
mittels verschiedener Instrumente, wie die 
Kunden das Produkt annehmen. Im Rahmen 
vorgesehener Produktprüfung und -pflege – 
sowie erforderlichenfalls des Fehlermanage-
ments – gewinnen und nutzen wir Erkenntnis-
se zur Weiterentwicklung des jeweiligen Pro-
dukts bzw. seiner Ausrichtung. Ziel ist dabei, die 
Erwartungen der Kunden auch dann zu
erfüllen, wenn sich Kundenbedürfnisse selbst
fortentwickeln.

7.5 	 Kodex-Leitsatz 5: 
	 „Versicherungsprodukte werden bedarfsgerecht entwickelt und 
	 vertrieben.“

7.5.1	 Anforderung des Kodex

„Die Entwicklung von Versicherungsprodukten 
wird am Bedarf der Kunden ausgerichtet. Schon 
bei der Konzeption neuer Produkte achten die 
Versicherungsunternehmen darauf, bedarfsge-
rechten Versicherungsschutz zu entwickeln. Das 
spiegelt sich auch in der Festlegung des Ziel-
marktes von Versicherungsprodukten wider. Die 
Versicherungsunternehmen prüfen regelmäßig, 
ob ihre Produkte im ermittelten Zielmarkt vertrie-
ben werden und dem Bedarf der Kunden, für die 
sie konzipiert wurden, entsprechen.

Bedarfsgerechte Produkte werden den Lebens-
umständen und Präferenzen der Kunden gerecht.
Nicht bedarfsgerecht sind Produkte, die erkenn-
bar nicht zu den Lebensumständen der Kunden
passen. 

Einfache und verständliche Produktunterlagen
sollen den Kunden die Sicherheit bieten, eine
individuelle und bewusste Entscheidung treffen
zu  können.“

7.5.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

7.5.2.1	 Zertifizierter 
	 Produktentwicklungsprozess

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen verfügt 
seit vielen Jahren über einen standardisierten 
und verbindlichen Produktentwicklungsprozess, 
der stets aktuell gehalten wird. Der Prozess gilt 
sowohl für das Entwickeln neuer Produkte als 
auch für das Weiterentwickeln von Bestandspro-
dukten und dient in erster Linie dazu, den Kun-
den stets attraktive Lösungen für ihren Bedarf im 
Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Vor-
gaben anbieten zu können. Für diesen Prozess 
haben wir bereits seit 2006 ein extern überwach-
tes Qualitätsmanagementsystem eingerichtet.

7.5.2.2	 Kundenbedarf im Zielmarkt als Maßstab

Das Berücksichtigen der Anforderungen der
(potentiellen) Kunden ist zentraler Bestand-
teil des Produktentwicklungsprozesses. Unser
Ziel ist hohe Kundenzufriedenheit. Der Pro-
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7.6 	 Kodex-Leitsatz 6: 
	 „Kunden werden nachhaltig betreut und bei gegebenem Anlass beraten.“

7.6.1	 Anforderung des Kodex

„Grundlage für eine nachhaltige Kundenbe-
ziehung – und damit wichtig für die Versiche-
rungsunternehmen und für die Vermittler – sind
Beratung und Betreuung der Kunden auch
nach Vertragsschluss. Deshalb erfolgt, sofern
ein Anlass erkennbar ist, die Beratung und
Betreuung während der gesamten Dauer des
Versicherungsverhältnisses, insbesondere im 
 Schaden-   und   Leistungsfall.
 
Die Abwerbung von Versicherungsverträgen 
ist insbesondere im Bereich der Lebens- und
Krankenversicherung oft mit erheblichen Nach-
teilen für den Kunden verbunden. Kunden sind
in jedem Fall über eventuelle Nachteile kon-
kret aufzuklären. Dies ist Bestandteil der Bera-
tungsdokumentation.“

7.6.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

Unser Anspruch ist, Kunden auch nach Vertrags-
schluss zielorientiert und auf ihre Wünsche ein-
gehend zu betreuen und zu beraten. Hierzu wer-
den unsere Kunden über Kontaktmöglichkeiten 
informiert und bei entsprechend festgelegten 
Anlässen aktiv auf möglichen Beratungsbedarf 
aufmerksam gemacht.

7.6.2.1	 Erreichbarkeit und Bearbeitung von
	 Kundenanliegen nach Vertragsschluss

Wir haben Service- und Schadenhotlines einge-
richtet. Sie sind täglich 24 Stunden für unsere 
Kunden erreichbar. 

Häufige Anliegen unserer Kunden werden durch 
die Fachexperten unseres Kundenmanagements 
sofort und vorzugsweise telefonisch fallabschlie-
ßend bearbeitet. Um aufwendigere Angelegen-
heiten, insbesondere solche, die individuellere 
Lösungen bzw. Spezialwissen erfordern, küm-
mern sich die Fachexperten unseres Vertrags-
managements vorwiegend schriftlich oder über 
terminierte Rückrufe.

Über unsere Schaden-Soforthilfe-Hotline kön-
nen Schäden aller Sparten sofort gemeldet 
werden. Je nach Schadenfall können wir diesen 
fallabschließend mit einer Regulierungsent-
scheidung beenden oder der Kunde erhält einen 
Fahrplan für die nächsten Schritte. Bei Vorlie-

gen eines entsprechenden Schutzbriefs wird auf 
Wunsch Akuthilfe organisiert. Schadenmeldun-
gen werden arbeitstäglich prinzipiell sofort und 
nach Möglichkeit fallabschließend bearbeitet. 
Ist das nicht möglich, erhalten Kunden entspre-
chend Nachricht und einen Ansprechpartner für 
die weitere Bearbeitung.

Alle Kunden der Sparkassen-Versicherung Sach-
sen werden unter anderem mit dem Versand der 
Vertragsunterlagen auf unsere Hotlines hinge-
wiesen. Die Rufnummern und ein Kontaktformu-
lar sind auf unserer Internetpräsenz leicht auf-
findbar.

7.6.2.2	 Anlassbezogene Beratung nach 
	 Vertragsschluss

Neben dem passiven Beratungsangebot – ins-
besondere über unsere Hotlines und durch die 
Vermittler – werden Kunden der Sparkassen-Ver-
sicherung Sachsen auch aktiv auf möglichen Be-
ratungsbedarf oder Optimierungsmöglichkeiten 
hingewiesen. Dazu haben wir entsprechende An-
lässe festgelegt, die auf mögliche Änderungen 
im Versicherungsbedarf der Kunden hindeuten. 
Erhalten wir von einem solchen Anlass Kenntnis, 
werden die Kunden in einem technisch unter-
stützten Prozess auf möglicherweise veränderten
Bedarf aufmerksam gemacht.
 
Außerdem sind die Vermittler unserer Aus-
schließlichkeitsorganisation zu Umständen in-
formiert, die typischerweise auf veränderten
Kundenbedarf schließen lassen und eine
Beratungspflicht  auslösen.

7.6.2.3	 Kundeninformationen bei 
	 Abwerbungen

Alle Vermittler unserer Ausschließlichkeitsorga-
nisation sowie der Sparkassen sind angehalten,
die Kunden im Rahmen der ganzheitlichen
oder anlassbezogenen, produktspezifischen Be-
ratung nach bestehenden Versicherungen zu
befragen.

Für den Fall, dass die Vermittler raten, die Ver-
sicherung zu wechseln, sind sie angewiesen, 
die Kunden auch auf eventuell daraus resul-
tierende Nachteile hinzuweisen. Das Abwer-
ben oder Umdecken von Versicherungsver-
trägen muss in der Beratungsdokumentation 
adäquat festgehalten und begründet werden.



20

7.7.1	 Anforderung des Kodex

„Den Versicherungsunternehmen ist bewusst, 
dass sie nur dann Vertrauen in Anspruch neh-
men können, wenn sie auch vertrauenswürdig 
handeln. Sie legen Wert darauf, dass die Per-
sonen, mit denen sie kooperieren, vertrauens-
würdig sind. Die Integrität und die Bindung an 
die Grundsätze eines ehrbaren Kaufmanns sind 
neben einer guten Qualifikation die Basis jeder 
Geschäftsbeziehung. Dieser Maxime folgt die 
Auswahl von Mitarbeitern und Vertriebspart-
nern. Die Versicherungsunternehmen achten bei 
einer Zusammenarbeit darauf, dass die Ausrich-
tung auf eine langfristige Kundenbeziehung ein 
gemeinsamer Wert und zentraler Maßstab ist.

Die kontinuierliche Stärkung der Beratungsquali-
tät ist ein Kernanliegen der Versicherungsunter-
nehmen. Um eine hohe Beratungsqualität zu 
garantieren, arbeiten die Versicherungsunterneh-
men nur mit gut beleumundeten und qualifizierten 
Vermittlern zusammen. Das bedeutet, dass sie nur 
mit den Versicherungsvermittlern kooperieren, 
die sich mindestens nach den gesetzlichen Vor-
gaben weiterbilden und das nachweisen können.

Versicherungsunternehmen sorgen dafür, dass 
alle unmittelbar oder maßgeblich am Vertrieb
beteiligten Personen für ihre Tätigkeit angemes-

7.7 	 Kodex-Leitsatz 7: 
	 „Qualifikation ist die Basis von ehrlichem, redlichem und professionellem 	
	 Vertrieb.“

sen qualifiziert sind und sich weiterbilden. Da-
rüber hinaus verpflichten sich die Versiche-
rungsunternehmen, auch den angestellten Wer-
beaußendienst zu Beginn ihrer Tätigkeit eine
IHK-Prüfung  ablegen  zu  lassen.

Bei der Zusammenarbeit mit registrierten Ver-
mittlern verstehen die Versicherungsunterneh-
men die Einholung einer Auskunft bei der Aus-
kunftsstelle über Versicherungs-/Bauspar-
kassenaußendienst und Versicherungsmakler
in  Deutschland  e. V.  (AVAD)  als  Pflicht.“

7.7.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

Für die Sparkassen-Versicherung Sachsen ver-
mitteln nur Personen, die nach ihren persön-
lichen und finanziellen Verhältnissen sowie 
ihren Kenntnissen und Fähigkeiten zu fach-
lich ordnungsgemäßer und interessengerech-
ter Kundenberatung stets in der Lage sind. 
Auch Beschäftigte unseres Innendienstes, die
an der Kundenberatung und Leistungserbrin-
gung mitwirken, also vertriebsnah tätig sind,
bieten  die  entsprechende  Gewähr.

Wir haben u.a. die aus der Umsetzung der 
europäischen Versicherungsvertriebsrichtlinie 
(Insurance Distribution Directive (IDD)) in 
deutsches Recht resultierenden gesetzlichen
Anforderungen an die Qualifikation der Be-
schäftigten  umgesetzt.

7.7.2.1	 Sicherstellen des guten Leumunds bei 
	 bei den Vermittlern im Außendienst, bei
	 den Sparkassen und den vertriebsnah
	 Beschäftigten im Innendienst

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen arbeitet 
nur mit gut beleumundeten Vermittlern zusam-
men. Dementsprechend haben wir einen Prozess 
installiert, in dem neue Vermittler ihre Vertrau-
enswürdigkeit bzw. ihren Leumund vor Beginn 

Im elektronischen Antragsprozess müssen 
die Vermittler bestätigen, dass die Kunden 
zu Nachteilen, die mit dem Wechsel der Ver-
sicherung verbunden sein könnten, aufgeklärt 
wurden. Die möglichen Nachteile werden in 
einem Freitextfeld ergänzt und anschließend in 
der Beratungsdokumentation angedruckt. Für 

die Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Renten-
versicherungen werden mögliche Nachteile ei-
nes Versichererwechsels automatisch beispiel-
haft in der Beratungsdokumentation ausgewie-
sen. Das Vorhandensein einer entsprechenden 
Dokumentation wird durch die Sparkassen-
Versicherung  Sachsen  überprüft.

© S-Com, DSGV
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der Zusammenarbeit nachzuweisen haben. In 
diesem Zusammenhang wird überprüft, ob die 
persönliche Zuverlässigkeit und geordnete Ver-
mögensverhältnisse vorliegen, bevor die Spar-
kassen-Versicherung Sachsen den Vermittler-
vertrag eingeht.

Um die Eignung gemäß gesetzlichen und auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen zu sichern, 
werden im Rahmen der Vertragsanbahnung mit 
Vermittlern unserer Ausschließlichkeitsorgani-
sation ein aktuelles Führungszeugnis als Aus-
kunft zu Eintragungen im Bundeszentralregister 
und – wenn der Vermittler bereits gewerblich 
tätig war – ein aktueller Auszug aus dem Ge-
werbezentralregister abgefordert und bewertet.

Beurteilt werden außerdem jeweils aktuell 
eingeholte Auskünfte der Auskunftsstelle über
Versicherungs-/Bausparkassenaussendienst      und
Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD)
und zur Bonität des Vermittlers.

Darüber hinaus wird die persönliche Eignung 
im Rahmen eines Personalauswahlverfahrens
geprüft. Im Fokus stehen dabei insbesondere die 
Wertvorstellungen, die Seriosität und die Kun-
denorientierung des Vermittlers. 

Handelt es sich bei dem Vermittler um eine ju-
ristische Person, gelten die Anforderungen für 
deren Geschäftsführung entsprechend.

Die Agenturinhaber unserer Ausschließlichkeits-
organisation sind vertraglich verpflichtet, nur 
solche vermittelnd tätigen Mitarbeiter und Un-
tervermittler zu beschäftigen, die ebenfalls auf 
persönliche und finanzielle Zuverlässigkeit über-
prüft sind. Das Durchführen dieser Überprüfung 
wird durch uns unterstützt, indem die Auskünfte 
der AVAD und zur Bonität über die Sparkassen-
Versicherung Sachsen eingeholt und bewertet 
werden.

Die Sparkassen sind u.a. durch ihre Verpflich-
tung auf das Selbstverständnis im Vertrieb

gehalten, nur persönlich wie finanziell zuver-
lässige Beschäftigte mit vertrieblichen Tätig-
keiten zu betrauen.

Wenn die Sparkassen-Versicherung Sachsen 
selbst Beschäftigte für vertriebsnahe Tätigkei-
ten im Innendienst neu einstellt, werden vor 
Abschluss des Anstellungsvertrags persönliche
Eignung und die Zuverlässigkeit u.a. auf der 
Basis eines Personalfragebogens und eines 
Führungszeugnisses überprüft. Zu den ver-
triebsnah Beschäftigten im Innendienst der 
Sparkassen-Versicherung Sachsen zählen nach 
der Definition des § 1a VVG Beschäftigte, die 
im Zusammenhang mit der Vermittlung und 
Bearbeitung von Versicherungsverträgen An-
gebote vorbereiten und erstellen, Kunden be-
raten, Versicherungsverträge vermitteln bzw.
abschließen, Versicherungsverträge verwalten
und an deren Erfüllen mitwirken. Diese
Gruppe wird zusätzlich um die Vertriebsfüh-
rungskräfte erweitert.

7.7.2.2	 Sicherstellung des guten Leumunds 	
	 und Nachweis der Sachkunde 
	 bei Maklern

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen arbei-
tet nur mit Maklern zusammen, die als Versi-
cherungsvermittler im Vermittlerregister des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertags 
(DIHK) registriert sind. Die Registrierung belegt 
unter anderem die persönliche Zuverlässigkeit, 
geordnete finanzielle Verhältnisse sowie die 
erforderliche Sachkunde. Ein regelmäßiger Ab-
gleich mit dem Vermittlerregister stellt sicher, 
dass Makler erkannt werden, die die Vorausset-
zungen zur Ausübung einer Vermittlertätigkeit 
nicht länger erfüllen.

Vor Beginn der Zusammenarbeit mit Maklern
wird überprüft, ob eine Eintragung im Ver-
sicherungsvermittlerregister besteht und die
 AVAD-Auskunft  positiv  ist.

7.7.2.3	 Sachkundennachweis und Qualifikation
	 bei Vermittlern im Außendienst, bei den
	 Sparkassen und bei den vertriebsnah
	 Beschäftigten im Innendienst

Wir achten darauf, dass für die Sparkassen-Ver-
sicherung Sachsen nur solche Personen eigen-
ständig vermittelnd tätig sind, die eine ausrei-
chende Sachkunde gemäß rechtlichen Vorgaben 
nachweisen können. Das Vorliegen dieser Vor-
aussetzung wird im Rahmen des Rekrutierungs-
prozesses vor Aufnahme der Vertragsbeziehung 
durch uns überprüft.
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Maßstab sind die in einer Qualifizierungsricht-
linie für Ausschließlichkeitsvermittler der Spar-
kassen-Versicherung Sachsen verankerten Vor-
gaben. Gefordert wird hierbei der Abschluss als 
„Geprüfte/r Versicherungsfachmann/-frau (IHK)“
oder eine nach § 5 Versicherungsvermittlungs-
verordnung vergleichbare Qualifikation.

Falls neu eingestellte Beschäftigte nicht über
einen entsprechende Sachkundennachweis ver-
fügen, werden sie durch interne Ausbildungs-
maßnahmen auf die Prüfung, den IHK-Abschluss,
vorbereitet. Die Teilnahme an der Ausbildung
und eine bestandene Prüfung sind Voraus-
setzungen für eine eigenständige Vermittler-
tätigkeit, was regelmäßig im Beschäftigungsver-
trag vereinbart wird.

Darüber hinaus werden alle neuen Vermittler in 
sogenannten „Starterwochen“ zu dem Produkt-
portfolio geschult, das über die Sparkassen-Ver-
sicherung Sachsen planmäßig vermittelt wird. 
Diese Qualifizierung endet mit einem standardi-
sierten Sachkundetest, dessen Bestehen eben-
falls zu den Voraussetzungen für eine eigen-
ständige Vermittlertätigkeit zählt.

Der oben beschriebene Anspruch zur Sachkunde 
der Vermittler wird auch in den Sparkassen um-
gesetzt. Dazu wurden in den einzelnen Sparkas-
sen jeweils Verbundbeauftragte benannt.

Für vertriebsnah Beschäftigte im Innendienst 
haben wir stellenbezogen erforderliche Mindest-
qualifikationen festgelegt und besetzen die Stel-
len nur mit entsprechend qualifiziertem Personal.

7.7.2.4	 Kontinuierliche Weiterbildung bei 
	 Vertriebspartnern und vertriebsnah 
	 Beschäftigten im Innendienst

Stetige Weiterbildung der Vermittler und der ver-
triebsnah Beschäftigten bildet einen zentralen 
Aspekt in unserem Verständnis zu nachhaltigem 
Vertrieb von Versicherungsprodukten. Nur so 
kann eine stets qualitativ hochwertige Beratung 
unserer Kunden gewährleistet werden. Die ge-
setzlichen Anforderungen an die Qualifikation 
der mit vertrieblichen Tätigkeiten beschäftigten 
Personen flossen in eine entsprechende Quali-
fizierungsrichtlinie ein. Dieser Personenkreis ist 
verpflichtet, sich auf geeignete Weise und in an-
gemessenem Umfang weiterzubilden – mindes-
tens jedoch 15 Stunden pro Kalenderjahr.

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen stellt ihren 
Vertriebspartnern und vertriebsnah Beschäftig-
ten jährlich aktualisierte Weiterbildungsangebo-
te in Form von Präsenz- und Online-Schulungen 
zur Verfügung, die die für den Versicherungsver-

trieb maßgeblichen Regelungen berücksichtigen 
und relevante Themen präsent halten. Auch ex-
terne Weiterbildungen sind möglich. Die Spar-
kassen-Versicherung Sachsen ist im Rahmen der 
Brancheninitiative „gut beraten – Weiterbildung 
der Versicherungsvermittler in Deutschland“ als 
qualifizierter Bildungsdienstleister zertifiziert.

Weiterbildung für die Vermittler im 
Außendienst und bei den Sparkassen

Die Teilnahme an Weiterbildungen und entspre-
chende Nachweise sind für alle Vermittler der 
Ausschließlichkeitsorganisation und die Ver-
bundbeauftragten in den Sparkassen obligato-
risch.

Absolvierte Weiterbildungen werden durch die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen erfasst. Der 
Weiterbildungsfortschritt wird mit Hilfe eines 
zentralen Weiterbildungskontos jährlich nach-
gehalten. Berichtsprozesse und Eskalationsrou-
tinen sind integriert. Unsere Führungskräfte im 
Vertrieb sind beauftragt, die kontinuierliche Wei-
terbildung mit den Vermittlern zu besprechen 
und gegebenenfalls nächste Schritte zu verein-
baren.

Darüber hinaus werden die Vermittler im Rahmen 
von Vertriebstagungen hinsichtlich gesetzlicher 
Änderungen, der Einführung neuer Produkte so-
wie Aktualisierungen geschult. Die regelmäßige 
Teilnahme an solchen Veranstaltungen ist für alle 
Vermittler in der Qualifizierungsrichtlinie gere-
gelt und verpflichtend.

Dieser Weiterbildungsanspruch wird auch in den 
Sparkassen mit Hilfe der Verbundbeauftragten 
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umgesetzt. Sie unterliegen den gleichen Weiter-
bildungsanforderungen und -prozessen wie die 
Vermittler unserer Ausschließlichkeitsorganisa-
tion und fungieren als „Multiplikatoren“ für alle 
vermittelnd tätigen Beschäftigten in der jeweili-
gen Sparkasse.

Weiterbildung für vertriebsnah 
Beschäftigte im Innendienst

Für die Planung und zur Dokumentation der ab-
solvierten Maßnahmen führen wir auch für jeden 

vertriebsnah Beschäftigten ein Weiterbildungs-
konto, anhand dessen der Weiterbildungsstand 
regelmäßig überprüft wird. Erforderlichenfalls 
wird nachgesteuert, damit die vorgesehene Kon-
sequenz aus dem Nichterreichen der Mindest-
anforderungen, nämlich der Abzug der Person 
aus vertriebsnaher Tätigkeit, vermieden wer-
den kann. Die Teilnahme an Weiterbildungs-
maßnahmen bei gesetzlichen Änderungen und 
der Einführung neuer Produkte ist für betrof-
fene vertriebsnah Beschäftigte verpflichtend.

7.8 	 Kodex-Leitsatz 8: 
	 „Die Unabhängigkeit von Versicherungsmaklern wird gewahrt.“

7.8.1	 Anforderung des Kodex

„Makler sind Auftragnehmer des Kunden und 
handeln als dessen „Sachwalter“. Deshalb achten
die Versicherungsunternehmen darauf, dass die
Unabhängigkeit eines Maklers nicht beein-
trächtigt  wird.

Auch die Beauftragung eines Maklers als Dienst-
leister eines Versicherungsunternehmens darf die 
Unabhängigkeit des Maklers nicht beeinträchti-
gen – daher müssen beide Seiten etwaige Inter-
essenkonflikte sorgfältig prüfen und vermeiden.“

7.8.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

Unser Vorgehen bei der Zusammenarbeit mit 
Maklern ist in einer internen Maklerrichtlinie 
festgeschrieben. Sie regelt den einheitlichen 
Umgang mit Maklern von der Anbahnung einer 
Zusammenarbeit, über Vergütung, Abrechnung, 
Controlling und Kooperationsende bis hin 
zu Weiterbildungsangeboten für Makler. Die 
Maklerrichtlinie wird mindestens jährlich hin-
sichtlich der Geschäftsprozesse und rechtli-
chen Anforderungen auf den Prüfstand gestellt.

 
Vor Beginn einer Kooperation mit einem Mak-
ler wird sorgfältig geprüft, ob alle formalrecht-
lichen Vorgaben für eine Zusammenarbeit er-
füllt werden können. Kommt eine Koopera-
tion in Betracht, werden intern abgestimmte
und geprüfte einheitliche Muster für Courta-
gezusagen bzw. -vereinbarungen sowie Ver-
gütungsregelungen genutzt, die das Einhalten 
rechtlicher Vorgaben, insbesondere das Vermei-
den von Interessenkonflikten, gewährleisten.

Die Muster sind hierauf ausgerichtet sowie
intern geprüft und freigegeben worden.

Die Höhe der Vergütungen für Makler ist durch 
etwaige rechtliche Vorgaben und Marktüblich-
keit begrenzt und innerhalb einer Vergütungsta-
belle einheitlich geregelt. Auch das Durchführen 
des Inkassos oder anderer einfacher Dienstleis-
tungen durch Makler löst keine höheren Vergü-
tungen aus. Sonstige produktspezifische Anrei-
ze oder Wettbewerbsvergütungen gibt es nicht.

Wünschen Makler im Rahmen der Verhandlungen 
zur Zusammenarbeit inhaltliche Modifikationen 
der Standardregelungen, wird die Unbedenklich-
keit der Abweichungen im Hinblick auf die Unab-
hängigkeit des jeweiligen Maklers in einem ver-
bindlichen Genehmigungsprozess geprüft, mit 
dem Vorstand abgestimmt und dokumentiert.

© S-Com
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7.9 	 Kodex-Leitsatz 9: 
	 „Versicherungsunternehmen bieten Kunden ein systematisches 
	 Beschwerdemanagement und ein Ombudsmannsystem.“

7.9.1	 Anforderung des Kodex

„Kunden-Feedback, insbesondere in Form von 
Beschwerden, ist eine hilfreiche Quelle für Ver-
besserungen. Die Versicherungsunternehmen 
verfügen über ein systematisches Beschwerde-
management. Darüber hinaus besteht in der 
Versicherungswirtschaft ein Ombudsmannsys-
tem. Die Branche bietet ihren Kunden damit ein 
unabhängiges sowie unbürokratisches System 
zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 
mit Versicherungsunternehmen und -vermittlern.

Kunden werden explizit auf das Ombudsmann-
system  hingewiesen.“

7.9.2	 Umsetzung bei der Sparkassen-	
	 Versicherung Sachsen

7.9.2.1	 Kundenreaktionen als Indikator

Das fortlaufende Optimieren des Kundenerleb-
nisses ist Teil der Strategie der Sparkassen-
Versicherung Sachsen. Deshalb wollen wir nach
Möglichkeit keinen Anlass zur Beschwerde
geben und nehmen beim Gestalten von Pro-
dukten und Prozessen sowie bei der Schulung
unserer Vertriebspartner nach bestem Wissen
und Gewissen auch die Kundensicht ein. Sollte
ein Kunde dennoch Kritik äußern, begreifen
wir das auch als Chance, Verbesserungen an
Produkten, Vermittlungstätigkeiten und sons-
tigem Service vorzunehmen.

7.9.2.2	 Sachgerechtes 
	 Beschwerdemanagement

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen betreibt 
ein standardisiertes Beschwerdemanagement, 
in dessen Rahmen Beschwerden systema-
tisch nach ihren Ursachen und Wirkungen ana-
lysiert werden. Soweit Beschwerden berech-
tigt sein sollten, beschränken wir uns nicht auf 
den Ausgleich eventuell bei Kunden eingetre-
tener Nachteile, sondern untersuchen, ob ein 
bloßes Versehen Auslöser war oder ein system-
bedingtes Defizit vorliegen könnte. Erforder-
lichenfalls ergreifen wir geeignete Maßnahmen, 
sodass künftig weder die Sparkassen-Versiche-
rung Sachsen noch unsere Vertriebspartner 
einen entsprechenden Anlass zur Kritik bieten.

Die durch den GDV-Verhaltenskodex an Versi-
cherer und Vermittler adressierten Anforderun-
gen genießen bei der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen einen besonders hohen Stellenwert. 
Deshalb ist unser Beschwerdemanagement ins-
besondere auch darauf ausgerichtet, die Wirk-
samkeit derjenigen Maßnahmen zu überwachen, 
die zum Erfüllen der Anforderungen des Kodexes 
ergriffen wurden. Berechtigte Beschwerden ord-
nen wir nach ihren Gründen ggf. einschlägigen 
Leitsätzen des GDV-Verhaltenskodexes zu und 
bewerten sie jährlich, um erforderlichenfalls Ab-
hilfemaßnahmen ergreifen zu können.

© S-Com
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7.9.2.3	 Hinweise auf Ombudsmannsystem

Als unabhängige, neutrale und für Kunden kos-
tenfreie Schlichtungsstellen haben die Ombuds-
leute der Versicherungsbranche vor allem die 
Aufgabe, zweifelnden Verbrauchern unbüro-
kratisch Sicherheit darüber zu geben, ob sie 
rechtlich korrekt behandelt wurden oder nicht. 
Diese Schlichtungsstelle kann bei beanstan-
dungswürdigem Verhalten eines Versicherers
(oder dessen Vermittlers) zwischen Kunden
und Versicherer vermitteln oder u.U. gar ab-
schließend entscheiden.

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen und
ihre Versicherungspartnergesellschaften unter-
stützen dieses sinnvolle System. Unsere Kunden 
werden daher u.a. durch einen Hinweis auf den 
standardisierten Visitenkarten und den Spar-
kassenflyern bzw. in E-Mail-Signaturen, die Kun-
den beim ersten Geschäftskontakt erhalten, auf 
das Ombudsmannsystem hingewiesen. Entspre-
chende Hinweise erhalten Kunden auch im Rah-
men des Angebotsausdruckes in den Allgemei-
nen Informationen zum Versicherungsvertrag, in 
der Service-Rubrik auf unserer Internetpräsenz 
und bei Antworten auf Kundenbeschwerden.

7.10 	 Kodex-Leitsatz 10: 
	 „Die Versicherungsunternehmen geben sich Compliance-Vorschriften 
	 und prüfen deren Einhaltung.“

7.10.1	  Anforderung des Kodex

„Die Versicherungsunternehmen geben ihren 
Mitarbeitern im Vertrieb und ihren Vertretern 
Compliance-Vorschriften und implementieren ein
Kontrollsystem. Damit wollen sie Missstände
im Vertrieb erkennen, um darauf reagieren 
zu können.

Inhalt der Compliance-Vorschriften sind insbe-
sondere auch die Ächtung von Korruption, Beste-
chung und Bestechlichkeit; klare Regeln für den 
Umgang mit Geschenken und Einladungen und 
sonstige Zuwendungen; klare Regeln in Bezug 
auf Werbemaßnahmen und Unternehmensver-
anstaltungen sowie Vorschriften zur Vermeidung 
von Kollisionen privater und geschäftlicher Inte-
ressen.

Versicherungsunternehmen sind auf eine Viel-
zahl von Informationen angewiesen, die einen 
wesentlichen Bestandteil des Versicherungsge-
schäfts darstellen. Der Schutz dieser Informa-
tionen vor möglichem Missbrauch ist essentiell. 
Kunden vertrauen darauf, dass ihre Daten bei 
den Versicherungsunternehmen in guten Hän-
den sind. Der verantwortungsvolle Umgang mit 
personenbezogenen Daten hat deshalb obers-
te Priorität. Die Versicherungswirtschaft hat 
in ihren Verhaltensregeln zum Datenschutz 
(Code of Conduct) klare Regeln zum Umgang 
mit persönlichen und vertraulichen Daten und 
zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften getroffen. Die Versicherungsunter-
nehmen erwarten von ihren Vermittlern, dass 
auch sie dem Schutz der personenbezogenen 
Daten der Kunden höchste Aufmerksamkeit 
widmen und allen Anforderungen an Daten-
schutz  und  Datensicherheit  gerecht  werden.“

7.10.2	  Umsetzung bei der Sparkassen-	
	   Versicherung Sachsen

7.10.2.1  Compliance als stets aktuelle Thematik

Die seit 2009 bei der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen aufgebaute Compliance-Organisation 
sorgt für die Adressierung des Themas Compli-
ance im Alltag des eigenen Personals und bei 
den Vertriebspartnern.

Der Ausbau in Gestalt der Überprüfung, Aktua-
lisierung und Fortentwicklung der entsprechen-
den Regelwerke wird laufend vorangetrieben. 
Bei unseren Beschäftigten und Vertriebspart-
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nern verankert die Sparkassen-Versicherung 
Sachsen das Compliance-Bewusstsein im lau-
fenden Betrieb durch Veröffentlichungen mit 
compliance-relevanten Themen und Beispielen 
sowie Online-Schulungen mittels regelmäßig 
aktualisierter Inhalte.

Gesteigertes Augenmerk liegt auf dem verant-
wortungsvollen Umgang mit Geldwäsche-, Kor-
ruptions- und Betrugsthematiken, mit Interes-
senkonflikten und kartellrechtlichen Fragen. 

Aber auch ohne äußeren Anlass durch gesetzli-
che Änderungen herrschen bei der Sparkassen-
Versicherung Sachsen klare Vorgaben zum Um-
gang mit 

Wir thematisieren entsprechende Regelungen in 
unserem Selbstverständnis im Vertrieb, das das 
Einhalten von Compliance-Vorschriften explizit 
nennt, in generalisierter Form und konkretisie-
ren sie spezifisch. Für unsere Beschäftigten und 
die Vertriebspartner stellen solche Regelungen 
zu beachtende Leitplanken beim Umgang mit 
dem Thema Compliance im entsprechenden Ge-
schäftsumfeld dar.

7.10.2.2  Verhaltensgrundsätze für den Außen-
	   dienst der Sparkassen-Versicherung
	   Sachsen

Konkretisierende Regelungen finden sich bei-
spielsweise in den von uns aufgestellten Ver-
haltensgrundsätzen für die Vertriebspartner der 
Sparkassen-Versicherung Sachsen (Complian-
ce-Richtlinie) und den ergänzenden Hinweisen 
zu den Verhaltensgrundsätzen für die Vertriebs-
partner der Sparkassen-Versicherung Sachsen
(Erläuterung  zur  Compliance-Richtlinie).

Die Dokumente enthalten transparente und ver-
bindliche Handlungsanweisungen, an denen die
Vertriebspartner ihr Vorgehen ausrichten müssen. 
Beispielsweise sind sie angehalten, gewährte
oder erhaltene Zuwendungen zu dokumentieren.

Das Selbstverständnis im Vertrieb, die Verhal-
tensgrundsätze für die Vertriebspartner der 
Sparkassen-Versicherung Sachsen (Complian-
ce-Richtlinie) und die ergänzenden Hinweise 
zu den Verhaltensgrundsätzen (Erläuterung zur 
Compliance-Richtlinie) sind mit Anschreiben an 
den selbstständigen und angestellten Außen-
dienst sowie die nebenberuflichen Vermittler 
mit dokumentierter Kenntnisnahme verbindlich 
gemacht worden. Hinzukommende Vertriebs-
partner werden bei Beginn der Zusammenarbeit
entsprechend verpflichtet. Darüber hinaus sind
die Regelungen im Intranet veröffentlicht.

7.10.2.3  Verhaltensgrundsätze für 
	 Beschäftigte der Sparkassen-
	 Versicherung Sachsen

Ebenso gab die Sparkassen-Versicherung Sach-
sen sich und ihren angestellten Beschäftigten 
im Rahmen der Compliance-Vorschriften klare 
Regelungen insbesondere auch zu den bereits 
unter 7.10.2.1 erwähnten Punkten.

Sie sind in den Verhaltensgrundsätzen für die Be-
schäftigten der Sparkassen-Versicherung Sach-
sen verbindlich verankert. In diesem Zusammen-
hang gelten für die Beschäftigten entsprechende 
Meldegrenzen und Genehmigungsverfahren zur 
Annahme von Geschenken, Einladungen und 
sonstigen Zuwendungen.

Die Verhaltensgrundsätze sind für alle ange-
stellten Beschäftigten des Innen- und Außen-
dienstes im Intranet zugänglich. Darüber 
hinaus wurden sie per Unterschrift auf das Ein-
halten dieser Verhaltensgrundsätze verpflich-
tet. Hinzukommende Beschäftigte werden bei 
Einstellung entsprechend verpflichtet.

B
B
B

B

B
B

personenbezogenen Daten,

Interessenkonflikten,

Veranstaltungen, Wettbewerben und 
Werbemaßnahmen,

Geschenken, Einladungen und 
sonstigen Zuwendungen,

Spenden und Sponsoring sowie

Personen der öffentlichen Verwaltung.
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7.10.2.4  Regularien zu Incentives und Marke-
	   tingmaßnahmen für den Außendienst
	   und Beschäftigte der Sparkassen-
	   Versicherung Sachsen

Je nach Ausprägung können Veranstaltungen 
und werbliche Maßnahmen die Kultur eines Un-
ternehmens in die Öffentlichkeit transportieren. 
Uns ist wichtig, dass Werbung, Veranstaltungen 
und sonstige Anreize materieller und immate-
rieller Art mit Bezug zur Sparkassen-Versiche-
rung Sachsen stets im Einklang mit unserer 
Unternehmensphilosophie, den internen und 
gesetzlichen wie aufsichtsrechtlichen Vorga-
ben und hohen ethisch-moralischen Werten ge-
staltet werden. Insbesondere darf durch solche 
Maßnahmen kein Anreiz geschaffen werden, 
der mit der Pflicht, im bestmöglichen Interesse 
unserer Kunden zu handeln, kollidieren könnte.

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen gewähr-
leistet dies auf Basis interner Vorgaben, die sich 
auf das Organisieren durch den Außendienst und 
solche Maßnahmen beziehen, die wir in unserer 
eigenen Regie durchführen. Diese Vorgaben 
enthalten beispielsweise Regelungen zum Ver-
meiden von Interessenkonflikten, zu Genehmi-
gungs- und Abrechnungsverfahren sowie zum 
Verhalten der Beteiligten.

7.10.2.5  Compliance-Schulung

Alle angestellten Beschäftigten im Innen- und 
Außendienst wurden zu den Compliance-Vorga-
ben mit Hilfe einer Online-Schulung im Intranet
umfangreich zu Compliance geschult. Diese 
Schulung ist verpflichtend und mit einem Test 
abzuschließen. Bei Neueinstellungen werden 
die Beschäftigten im Rahmen des Einstellungs-
prozesses dazu aufgefordert, die Schulung ein-
schließlich eines Tests zu absolvieren. Diese 
Pflichtschulungen werden stets aktuell gehal-

ten und sind regelmäßig, mindestens aller zwei 
Jahre, erneut zu durchlaufen.

7.10.2.6  Compliance-Regelungen für 
	    Sparkassen und Makler

§ 25a Abs.1 des Kreditwesengesetzes schreibt 
Kreditinstituten seit langem vor, eine Complian-
ce-Organisation zu unterhalten. In Sparkassen 
herrscht deshalb eine ausgeprägte Compliance-
Kultur. Über den Ostdeutschen Sparkassenver-
band verpflichteten sich die sächsischen Spar-
kassen zum Einhalten des Selbstverständnisses 
im Vertrieb. Das schließt die Pflicht ein, über 
entsprechende Compliance-Verhaltensregeln für 
sich und die vermittelnd tätigen Beschäftigten 
zu verfügen.

Mit Maklern arbeitet die Sparkassen-Versiche-
rung Sachsen grundsätzlich auf Basis des 
Selbstverständnisses im Vertrieb zusammen. 
Widerspricht ein Makler diesem Selbstver-
ständnis und beruft sich auf andere Verhaltens-
grundsätze, prüfen wir, ob diese Grundsätze den 
die Vermittler treffenden Vorgaben des GDV-
Verhaltenskodexes – insbesondere zur Compli-
ance – entsprechen. Nur nach erfolgreicher Prü-
fung akzeptieren wir den Makler als unseren Ver-
triebspartner und gehen eine Kooperation ein.
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7.11 	 Kodex-Leitsatz 11: 
	 „Der Kodex ist verbindlich und transparent.“

7.11.1	  Anforderung des Kodex

„Die Mitgliedsunternehmen des GDV machen mit 
ihrem Beitritt diesen Verhaltenskodex für sich ver-
bindlich. Sie ergreifen die notwendigen Maßnah-
men, um die Regeln dieses Kodex in den Grund-
sätzen des eigenen Unternehmens zu verankern 
und arbeiten nur mit Vertriebspartnern zusam-
men, die diese oder äquivalente Grundsätze als 
Mindeststandards anerkennen und praktizieren.

Die Mitgliedsunternehmen erklären ihren Beitritt
zum Kodex gegenüber dem GDV, der auf seiner
Website veröffentlicht, welche Versicherungs-
unternehmen diesen Kodex als für sich ver-
bindlich  anerkennen.
 
Die beigetretenen Versicherungsunternehmen 
lassen die Umsetzung der Regelungen des Kodex 
regelmäßig, mindestens alle drei Jahre von un-
abhängigen Stellen prüfen. Die Beschreibung der 
Umsetzung und die Ergebnisse der Prüfung wer-
den auf der Website des GDV e. V. veröffentlicht.“

7.11.2	  Umsetzung bei der Sparkassen-	
	   Versicherung Sachsen

7.11.2.1  Grundsätze des Kodex als Mindest-
	   standard bei Kooperationen

Die Sparkassen-Versicherung Sachsen betrach-
tet die Grundsätze des GDV-Verhaltenskodex 
als Mindeststandard des Handelns für Versiche-
rer bzw. Vermittler. Diejenigen Regelungen des 
Kodex, die sich an Vermittler richten, haben wir 
als Selbstverständnis im Vertrieb zusammen-

gefasst, das Basis der Zusammenarbeit mit un-
seren Vertriebspartnern ist. Mit Vertriebspart-
nern, die sich diesem Selbstverständnis oder 
adäquaten Regelungen nicht verpflichtet füh-
len und entsprechend handeln, kooperiert die
Sparkassen-Versicherung  Sachsen  nicht.

Verbindlichkeit im 
Ausschließlichkeitsvertrieb

Bereits vor dem Beitritt der Sparkassen-Ver-
sicherung Sachsen zum GDV-Verhaltenskodex 
wurden alle Agenturen der Ausschließlich-
keitsorganisation schriftlich auf das Einhal-
ten des Selbstverständnisses im Vertrieb ver-
pflichtet. Bei neu hinzukommenden Vertriebs-
partnern wird entsprechend verfahren. Die
Sparkassen haben sich über ihren Regional-
verband – den Ostdeutschen Sparkassenver-
band – schriftlich zum Einhalten des Selbst-
verständnisses  im  Vertrieb  verpflichtet.

Verbindlichkeit bei Maklern

Im Zusammenhang mit dem Beitritt der Sparkas-
sen-Versicherung Sachsen zum GDV-Verhaltens-
kodex wurden alle angebundenen Makler durch 
das Opting-out-Verfahren auf das Einhalten des 
Selbstverständnisses im Vertrieb schriftlich ver-
pflichtet. Soweit Makler dem Selbstverständ-
nis widersprachen und alternative Regelungen 
übermittelten, prüften wir die alternativen Re-
gelungen unter Einbindung unseres Inhabers 
der Schlüsselfunktion Compliance anhand fest-
gelegter Kriterien auf Gleichwertigkeit mit dem 
GDV-Verhaltenskodex und akzeptierten die Re-
gelungen gegebenenfalls als Geschäftsgrundla-
ge mit den Maklern. Bei neu hinzukommenden 
Vertriebspartnern wird entsprechend verfahren.

7.11.2.2  Angemessenes Compliance-
	   Management bei der Sparkassen-
	   Versicherung Sachsen

Unser Compliance-Management-System zur 
Umsetzung des GDV-Verhaltenskodex wird aller 
drei Jahre von unabhängiger Stelle, unserer In-
terne Revision, auf Angemessenheit überprüft 
und das Prüfungsergebnis nebst Beschreibung 
des Systems auf der Internetpräsenz des GDV 
veröffentlicht.
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Die Sparkassen-Versicherung Sachsen hat ein
Berichtswesen implementiert, um das Ein-
halten der Compliance-Vorschriften sowie der
getroffenen Maßnahmen und Regelungen des
Compliance-Programms zum GDV-Verhaltens-
kodex  zu  überwachen.

Die Zentrale Compliance-Funktion überwacht 
das Einhalten aller externen Anforderungen und 
Selbstverpflichtungen sowie die Angemessen-
heit und Wirksamkeit der dazu ergriffenen Maß-
nahmen. Die Intensität der Überwachung hängt 
davon ab, wie hoch die jeweiligen Compliance-
Risiken in der Risikoanalyse einzuschätzen sind. 
Die geeigneten Überwachungsmaßnahmen und 
jeweiligen Intensitäten werden in der Complian-
ce-Planung festgehalten. Ziel der kontinuierli-
chen Prüfung ist es, Reputations- und Rechtsrisi-
ken zu vermeiden und eine nachhaltige Basis für 
die positive Entwicklung unseres Unternehmens 
sowie verlässliche und dauerhafte Geschäfts-
beziehungen zu unseren Kunden zu schaffen.

Im Rahmen der Überwachung fordert der Ri-
sikoverantwortliche für den Vertrieb jährlich 
eine Bewertung zur Einhaltung der festgeleg-
ten Maßnahmen des Compliance-Programms 
von entsprechend benannten Verantwortlichen 
für die einzelnen Leitsätze ab. Das bedeutet 
zugleich, dass die Verantwortlichen für die Teil-
bereiche des Kodex (Leitsatzverantwortliche 
und Maßnahmenverantwortliche) aufgefordert 
sind, innerhalb ihres Verantwortungsbereichs 
das bestehende System auf Angemessenheit 
zu überprüfen und dabei sowohl die externen 
Anforderungen – wie zum Beispiel gesetzliche 
Änderungen – als auch die internen Anforde-
rungen – wie Prozessoptimierungen – in die 
Betrachtung miteinzubeziehen. Für die Be-
wertung wird ein Verfahren genutzt, das sich 
methodisch eng an den „Review-Charakter“ für 
den  gesamten  Compliance-Bereich  anlehnt.

Der auf Basis des konsolidierten Berichts des 
Risikoverantwortlichen für den Vertrieb erfol-

Dresden, 31.03.2026

Stefanie Schlick
Vorstandsvorsitzende
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Leiter der Vertriebsdirektion
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gende jährliche Bericht des Inhabers der Schlüs-
selfunktion Compliance an den Gesamtvorstand 
enthält Angaben zu den durchgeführten Über-
wachungsmaßnahmen, zur Angemessenheit 
und Wirksamkeit der Organisations- und Ar-
beitsanweisungen sowie der eingerichteten Ver-
fahren. Insbesondere wird berichtet, ob geeig-
nete Maßnahmen getroffen sind, die Verstöße 
gegen externe oder interne Regelungen verhin-
dern oder die Risiken eines solchen Verstoßes 
zumindest weitgehend zu vermeiden helfen.

Darüber hinaus erfolgt eine stetige Analyse des 
Compliance-Programms für alle Beschäftigten 
im Vertrieb und die Vertriebspartner durch das 
übergreifende Beschwerdemanagement. In 
der Ausschließlichkeitsorganisation sowie in 
der Kooperation mit den Sparkassen unter-
stützen regelmäßige Kundenzufriedenheits-
befragungen zusätzlich die Analyse. Neben der 
Überwachung ist der Inhaber der Schlüsselfunk-
tion Compliance auch mit der Weiterentwick-
lung des Compliance-Management-Systems der 
Sparkassen-Versicherung Sachsen beauftragt.

Maßnahmen zur Einhaltung des GDV-Verhal-
tenskodex sind auch in interne Prüfungspro-
gramme integriert oder Gegenstand externer 
Prüfungen. Unsere Interne Revision prüft in 
ihrer risikoorientierten Mehrjahresplanung alle
Prozesse, Systeme und Funktionseinheiten der
Sparkassen-Versicherung Sachsen. Externe Au-
ditoren bewerten ebenfalls Maßnahmen, die 
dem Erfüllen der Anforderungen des Kodex die-
nen. Im Zusammenhang mit solchen Prüfungen
gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse zur Weiter-
entwicklung unserer Maßnahmen und des
Compliance-Management-Systems.

Sämtliche Erkenntnisse, die bei der Complian-
ce-Überwachung und -Verbesserung gewonnen 
werden, fließen in die regelmäßigen Sitzun-
gen des Risikokomitees ein und werden dort 
auf höchster Ebene thematisiert und erforder-
lichenfalls mit weiteren Maßnahmen unterlegt.
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1    
	         

Hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen und 
das Vertrauen unserer Kunden2 zu rechtfertigen
ist unser Anspruch. Wir sind nah bei unse-
ren Kunden und sehen eine langfristige,
beiderseitig vorteilhafte Geschäftsbeziehung
als die Maxime unseres Handelns. Im Mittel-
punkt einer Beratung stehen die Ziele und Bedürf-
nisse des jeweiligen Kunden. Ein Produktverkauf 
unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse 
gehört zu unserer Philosophie und hat Vorrang 
vor wirtschaftlichen Interessen des Vertriebs-
partners der Sparkassen Versicherung Sachsen.

2    

Vertriebspartner der Sparkassen Versicherung
Sachsen informieren zu Beginn der Kunden-
beziehung über ihren Vermittlerstatus sowie
über die Art und Quelle ihrer Vergütung. Vertre-
ter benennen, in wessen  Auftrag  sie  tätig sind.

3	

Im Zuge anlassbezogener oder ganzheit-
licher, strukturierter Beratung (persönlich 
oder digital) ermitteln, analysieren und be-
werten die Vertriebspartner der Sparkassen 
Versicherung Sachsen die Ziele, Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden zum Versiche-
rungsschutz. Auf dieser Basis werden den Kun-
den die wichtigsten Merkmale des empfoh-
lenen Versicherungsproduktes – einschließlich
der Ausschlüsse vom Versicherungsschutz – ver-
ständlich, objektiv und nach branchenweit ak-
zeptierten Standards aufgezeigt. Dadurch wer-
den die Kunden in die Lage versetzt, Wirkung, 
Chance und Risiko eines Produkts zu verstehen 

Anhang	

Selbstverständnis für Vertriebspartner der Sparkassen-Versicherung Sachsen 
beim Vertrieb von Versicherungsprodukten im inländischen Privatkundengeschäft
– „Vermittlerfassung“ des GDV-Verhaltenskodex1 –

und eine selbstbestimmte Entscheidung zu 
ihrem Versicherungsschutz treffen zu können.

4	

Jeder Kunde, der ein Versicherungsprodukt aus
dem bei der Sparkassen Versicherung Sachsen
erhältlichen Portfolio erwirbt, erhält eine sorg-
fältig erstellte, nachvollziehbare Dokumenta-
tion zu Beratung, Empfehlung  und  seiner Ent-
scheidung.

5	

Die durch die Sparkassen Versicherung Sachsen
zur Verfügung gestellten Versicherungsproduk-
te orientieren sich am Kundenbedarf im festge-
legten Zielmarkt und werden erforderlichenfalls 
laufend weiterentwickelt. Den Vertriebspartnern 
werden verständliche Produktunterlagen für die 
Kunden überlassen.

6	

Grundlage für eine nachhaltige Kundenbe-
ziehung – und damit wichtig für die Spar-
kassen Versicherung Sachsen und ihre 
Vertriebspartner – sind Beratung und Betreu-
ung der Kunden auch nach Vertragsschluss. Des-
halb erfolgt, sofern ein Anlass erkennbar ist, in-
teressengerechte Beratung und Betreuung wäh-
rend der gesamten Dauer eines Versicherungs-
verhältnisses, insbesondere im Schaden- und 
Leistungsfall. Kunden werden rechtzeitig und do-
kumentiert auf wesentliche Nachteile eines Ver-
sichererwechsels hingewiesen – insbesondere
bei  Lebens-  und  Krankenversicherungen.

1 2Diese aus dem sog. GDV-Verhaltenskodex abgeleitete, 
gekürzte Fassung stellt die sich an Vermittler richten-
den Verhaltensregeln des Kodex in den Mittelpunkt. 
Die originale, vollständige Fassung des GDV-Verhaltens-
kodex für den Vertrieb, dem sich die Sparkassen-Ver-
sicherung Sachsen unterwarf, ist bei ihr oder auf der 
Internetpräsenz des Gesamtverbands der Deutschen 
Versicherungswirt-schaft unter www.gdv.de abrufbar.

Das Dokument bezeichnet Verbraucher i.S.d. § 13 BGB 
mit generischem Maskulinum als Kunden. Begrifflich 
umfasst sind dabei auch potentielle Kunden und natür-
liche Personen jeden Geschlechts.

Die Bedürfnisse der Kunden stehen	        
immer im Mittelpunkt. 

Wer Versicherungen vermittelt, 
erklärt den Kunden seinen Status.

Jede Empfehlung berücksichtigt 		
Ziele, Wünsche und Bedürfnisse 
der Kunden.

Jede Empfehlung zu einem Vertrags-	
abschluss wird nachvollziehbar 
begründet und dokumentiert.

Versicherungsprodukte werden 
bedarfsgerecht entwickelt und 
vertrieben.

Kunden werden nachhaltig betreut 		
und bei gegebenem Anlass beraten.
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7	

Nachhaltige Beziehungen zu den Vertriebspart-
nern und den gemeinsamen Kunden stehen im 
Zentrum der Geschäftspolitik der Sparkassen
Versicherung Sachsen. Das kontinuierliche
Stärken der Beratungsqualität zählt zu ihren
Kernanliegen. Zuverlässigkeit und ein Verhalten,
das sich an den Grundsätzen eines ehrbaren 
Kaufmanns orientiert, sind neben einer hohen 
Qualifikation die Voraussetzung einer Zusam-
menarbeit mit der Sparkassen Versicherung
Sachsen. Sie kooperiert deshalb nur mit gut
beleumundeten und gut ausgebildeten Ver-
triebspartnern, die  sich  nachweislich  laufend
weiterbilden.

8	

Maßnahmen, die darauf zielen, die Unabhängig-
keit der kooperierenden Makler in der Versiche-
rer- und Produktempfehlung zu beeinträchti-
gen, werden durch die Sparkassen Versicherung 
Sachsen unterlassen.  Modelle der Zusammen-
arbeit werden auf etwaige Interessenkonflikte
überprüft und  solche  Konflikte  vermieden.

9	

Die Sparkassen Versicherung Sachsen betreibt
systematisches Beschwerdemanagement und
betrachtet eine etwaige Beschwerde als hilf-
reiche Quelle für Verbesserungen. Als unab-
hängiges sowie unbürokratisches System zur
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit
Versicherungsunternehmen und -vermittlern

steht den Kunden das Ombudsmannsystem
der Branche zur Verfügung. Kunden werden
auf das Ombudsmannsystem  hingewiesen.

10	

Um das Vertrauen der Kunden, Eigentümer, 
Kooperations- und Vertriebspartner sowie der 
Öffentlichkeit zu festigen und etwaige Miss-
stände im Vertrieb rechtzeitig erkennen und
bekämpfen zu können, gibt die Sparkassen
Versicherung Sachsen ihren Beschäftigten
im Vertrieb und ihren Versicherungsvertre-
tern Vorschriften für rechtmäßiges, regel-
gerechtes und ethisch korrektes Verhalten
und unterhält ein Kontrollsystem. Diese Com-
pliance-Vorschriften befassen sich insbeson-
dere auch mit wettbewerbsrechtlichen Vorga-
ben, Werbung, Unternehmensveranstaltungen,
dem Umgang mit Zuwendungen, dem Ver-
meiden von Interessenkollisionen und ächten
Korruption, Bestechung sowie Bestechlichkeit.
Die Vertriebspartner der Sparkassen Versiche-
rung Sachsen widmen dem Schutz personen-
bezogener Daten der Kunden höchste Aufmerk-
samkeit und werden allen Anforderungen an 
Datenschutz  und  Datensicherheit gerecht.

11	

Die Sparkassen Versicherung Sachsen ergreift 
die notwendigen Maßnahmen, um die Regeln 
des GDV-Verhaltenskodex in den Grundsätzen 
des eigenen Unternehmens zu verankern und ar-
beitet nur mit Vertriebspartnern zusammen, die 
diese oder äquivalente Grundsätze als Mindest-
standards anerkennen und praktizieren, soweit 
sie von den Regelungen des GDV-Verhaltensko-
dex erfasst sind.

Die Unabhängigkeit von Versicherungs-
maklern wird gewahrt.

Versicherungsunternehmen bieten
Kunden ein systematisches 
Beschwerdemanagement und 
ein Ombudsmannsystem.

Die Versicherungsunternehmen 		
geben sich Compliance-Vorschriften
und kontrollieren deren Einhaltung.

Der Kodex ist verbindlich und 
transparent.

Qualifikation ist die Basis von 
ehrlichem, redlichem und 
professionellem Vertrieb.


